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Dieser Verkaufsprospekt wurde im Oktober 2011 entsprechend den an die Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes (InvFG) 
1993 in der Fassung der Novelle 2008 angepassten Fondsbestimmungen erstellt. Hinzuweisen ist darauf, dass die genannten 
Fondsbestimmungen am 15.06.2009 in Kraft treten werden. 

Veröffentlichungen gemäß § 18 InvFG iVm § 10 KMG erfolgen ab 1. Juni 2010 in elektronischer Form auf der Internetseite der 
Kapitalanlagegesellschaft. Die Mitteilung, dass Veröffentlichungen künftig nur noch in elektronischer Form auf der Internet-Seite 
der Kapitalanlagegesellschaft erfolgen, wurde im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 1. Juni 2010 geschaltet. 

Dem interessierten Anleger sind der zurzeit gültige Verkaufsprospekt und die Allgemeinen Fondsbestimmungen in Verbindung 
mit den Besonderen Fondsbestimmungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dieser Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den 
jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem 
interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht auszuhändigen. Darüber hinaus ist dem interessierten Anleger der vereinfachte 
Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten, bzw. nach Vertragsabschluss zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Erstverlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 02.05.2009 
 
1. Änderung: verlautbart am 30.06.2009 7. Änderung: verlautbart am 07.10.2011  
2. Änderung: verlautbart am 21.06.2010   
3. Änderung: verlautbart am 20.07.2010   
4. Änderung: verlautbart am 31.08.2010   
5. Änderung: verlautbart am 30.03.2011   
6. Änderung: verlautbart am 31.08.2011 
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DISCLAIMER für VERTRIEB von Non-US-Fonds an US-Kunden 

 

 

Verkaufsbeschränkung  

 

Die ausgegebenen Anteile dieses Sondervermögens dürfen nur in Ländern öffentlich angeboten oder verkauft werden, in denen 

ein solches öffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Sofern nicht von der KAG oder einem von ihr beauftragten 

Dritten eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichtsbehörden er-

langt wurde und soweit eine solche Anzeige oder Genehmigung nicht vorliegt, handelt es sich daher nicht um ein Angebot zum 

Erwerb von Investmentanteilen.  

Die Anteile wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in seiner jeweils geltenden Fas-

sung (nachfolgend als „Gesetz von 1933“ bezeichnet) oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer Ge-

bietskörperschaft der Vereinigten Staaten von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger Gebiete registriert, die 

ihrer Rechtshoheit unterstehen, einschließlich des Commonwealth von Puerto Rico (nachfolgend als „Vereinigten Staaten“ be-

zeichnet).  

Die Anteile dürfen nicht in den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten, verkauft oder anderweitig übertragen werden. Die Antei-

le werden auf Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsvorschriften des Gesetzes von 1933 gemäß Regulation S zu die-

sem Gesetz angeboten und verkauft. Die KAG bzw. das Sondervermögen wurde und wird weder nach dem United States In-

vestment Company Act aus dem Jahr 1940 in seiner geltenden Fassung noch nach sonstigen US-Bundesgesetzen registriert. 

Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von US-Personen (im Sinne der 

Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich Regulation S zum Uni-

ted States Securities Act von 1933) (nachfolgend zusammen als „US-Personen“ bezeichnet), öffentlich angeboten oder verkauft. 

Spätere Übertragungen von Anteilen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Personen sind unzulässig.  

Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, der Securities and Exchange Commission (nachfolgend 

als „SEC“ bezeichnet) oder einer sonstigen Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine sol-

che Zulassung verweigert; darüber hinaus hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten 

über die Richtigkeit und Angemessenheit dieses Verkaufsprospekts bzw. die Vorteile der Anteile entschieden. Die United States 

Commodity Futures Trading Commission (US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde) hat weder dieses Dokument noch sonstige 

Verkaufsunterlagen für die KAG bzw. das Sondervermögen geprüft oder genehmigt.  

Niemand ist zur Abgabe von Erklärungen oder Zusicherungen befugt, die nicht im Verkaufsprospekt bzw. in den Unterlagen ent-

halten sind, auf die im Verkaufsprospekt verwiesen wird. Diese Unterlagen sind am Sitz der KAG öffentlich zugänglich.  

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf gebracht werden.  

Anleger, die als „Restricted Persons“ im Sinne der US-Regelung No. 2790 der „National Association of Securities Dealers“ (NASD 

2790) anzusehen sind, haben ihre Anlagen in dem Sondervermögen der KAG unverzüglich anzuzeigen. 
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ABSCHNITT I 

ANGABEN ÜBER DIE KAPITALANLAGE-
GESELLSCHAFT 

1. Firma und Sitz; Rechtsform; Gründungszeitpunkt; 
Ort der Hauptverwaltung, wenn dieser nicht mit dem 
Gesellschaftssitz zusammenfällt; Angabe des Regis-
ters und der Registereintragung; geltende Rechts-
ordnung 

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT 

Kapitalanlagegesellschaft der in diesem Prospekt näher be-
schriebenen Kapitalanlagefonds ist die Volksbank Invest Ka-
pitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 
Wien. 

Gegründet wurde die Volksbank Invest Kapitalanlage-
gesellschaft m.b.H. am 11.10.1988. 

Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist ei-
ne Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Bundesgesetzes 
über Kapitalanlagefonds (InvFG). Sie hat die Rechtsform ei-
ner Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und ist 
beim Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien unter der Fir-
menbuchnummer 54527 m eingetragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist in keinem weiteren Mitglied-
staat niedergelassen. 

2. Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter 
Kapitalanlagefonds 

Advisory Vorsorgefonds —  
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Aktienportfolio 1 —  
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG (Spezialfonds), 

Aktienportfolio 2 —  
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20a InvFG, 

Alternative Selection 2 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG (Spezialfonds), 

Austro-Garant — 
Pensionsinvestmentfonds-Österreich 
gem. §§ 23a ff InvFG, iVm §§ 108g ff EStG 

Austro-Garant 2 dynamisch — 
Pensionsinvestmentfonds-Österreich 
gem. §§ 23a ff InvFG, iVm §§ 108g ff EStG  
(Spezialfonds), 

Austro-Garant 2 konservativ — 
Pensionsinvestmentfonds-Österreich 
gem. §§ 23a ff InvFG iVm §§ 108g ff EStG  
(Spezialfonds), 

Energie-Ried Vorsorgefonds — 
Miteigentumsspezialfonds gemäß §§ 163 bis 165 InvFG 
iVm §§ 166 bis 167 InvFG, 

Euro Corporates 2012 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Europa-Bonus-Fonds 1 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG, 

Europa-Bonus-Fonds 2 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Gabor Spezialfonds — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Garantie-Spar-Fonds — 
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG, 

Garantie-Spar-Fonds 2 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20a InvFG, 

Österreich-Index-Fonds  
Miteigentumsfonds gem. § 20b InvFG, 

PORTFOLIO 30 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG (Spezialfonds), 

Premium-Evolution 25 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Premium-Evolution 50 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Premium Evolution 100 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

PX-Index-Fonds 
Miteigentumsfonds gem. § 20b InvFG, 

S-D-Fonds — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Sparda-Liquid — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

VB 1 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

VB Asset Navigator protect — 
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG, 

VB Asset Navigator pure — 
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG, 

Volksbank-Ethik-Invest — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Amerika-Invest — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-BestSector-Invest — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Convertible-Bond-Fund — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Corporate-Bond-Fund — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Dividend-Invest — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Dollar-Rent — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Europa-Invest — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Europa-Rentenfonds — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Floating-Rate-Fund — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Geld-Rent — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-GoEast-Bond — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-GoEast-Invest — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Interbond — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Mündel-Rent — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Pacific-Invest — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 



Verkaufsprospekt Garantie-Spar-Fonds Seite 4 

Erstverlautbarung am 02.05.2009 – 7. Änderung: verlautbart am 07.10.2011 
 

Volksbank-Portfolio 2 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Portfolio 4 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Portfolio 5 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

VOLKSBANK-PORTFOLIO 6 A — 
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG (Spezialfonds), 

Volksbank-Portfolio 7 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Portfolio 16 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Portfolio 28 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Portfolio 29 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

VOLKSBANK-PORTFOLIO 31 — 
Miteigentumsfonds gem. § 20a InvFG (Spezialfonds), 

Volksbank-Portfolio 32 — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank Portfolio Schärding — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-Rent — 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank-SMILE— 
Miteigentumsfonds gem. § 20 InvFG, 

Volksbank Weinviertel Fonds — 
Miteigentumsspezialfonds gem. § 20a InvFG ,, 

3. Name und Funktion der Mitglieder der Geschäfts-
führung und des Aufsichtsrates 

Geschäftsführung: 

Manfred Stagl 
Günter Toifl 
 

Aufsichtsrat; 

Friedrich Strobl, MBA (Vorsitzender) 
Heimo Rottensteiner (Stellvertr. des Vorsitzenden) 
Dr. Friedhelm Boschert 
Mag. Thomas Biedermann  

Aktuelle Angaben über die Geschäftsführung und die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrates entnehmen Sie bitte 
dem letzten öffentlichen Rechenschaftsbericht. 

Angabe der Hauptfunktionen die außerhalb der Gesell-
schaft ausgeübt werden: 

Manfred Stagl 

 Vorstand der VIVH AG 
 Mitglied des Aufsichtsrates der Immo Kapitalanlage 

AG 
 Vorsitzender des Aufsichtsrates der VB Invest d.o.o. 
 Vorsitzender des Aufsichtsrates der VICTORIA-

VOLKSBANKEN Pensionskassen AG 
 Mitglied des Aufsichtsrates der Victoria-Volksbanken 

Vorsorgekasse AG 
 Mitglied des Vorstandes der VÖIG (Vereinigung Öster-

reichischer Investmentgesellschaften) 
 

Friedrich Strobl, MBA  

 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der 
VB Invest d.o.o. 

 Vorstand der VIVH AG 
 Mitglied des Aufsichtsrates des Zertifikate Forum 

Austria 
 

Heimo Rottensteiner  

 Mitglied des Aufsichtsrates der PSX AG 
 

Dr. Friedhelm Boschert 

 Mitglied des Aufsichtsrates der VB-Holding Aktienge-
sellschaft 

 Mitglied des Aufsichtsrates der VIVH AG 
 Vorstandsvorsitzender der Volksbank International AG 
 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank CZ, 

a.s. 
 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank BH d.d. 
 Mitglied des Aufsichtsrates der VICTORIA osiguranje 

d.d. 
 Mitglied des Vorstandes des VEF (Vienna Economic 

Forum) 
 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Roma-

nia s.a. 
 Vorsitzender des Aufsichtrates der Magyarorszagi 

Volksbank Zrt. 

 
Mag. Thomas Biedermann  

 Vorstand der Gefinag-Holding AG 
 Vorstand der VB GFI AG 

4. Höhe des Stammkapitals der Gesellschaft 

EUR 2.500.000,- 

5. Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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6. Angabe der Gesellschafter, die auf die Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden 
Einfluss ausüben oder ausüben können 

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien 
DZ PB-Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt 
Volksbanken Holding eingetragene Genossenschaft, Wien  

7. An Dritte übertragene Aufgaben 

Die Kapitalanlagegesellschaft hat die nachstehenden ange-
führten Tätigkeiten an Dritte delegiert: 

Interne Revision, Compliance und Geldwäsche, IT-
Infrastruktur, IT-Customizing, Operationales Risiko und Kon-
zern-Marktrisikomanagement, Meldewesen, administrative 
Tätigkeiten und Gehaltsverrechnung, Buchhaltung, Recht. 

(übertragene Beratungs- bzw. Verwaltungstätigkeiten siehe 
Abschnitt II Punkt 19) 

8.  Strategie für die Ausübung der Stimmrechte 

Die Ausübung von Stimmrechten ist integraler Bestandteil 
des Managementprozesses. Die mit Wertpapieren von no-
tierten Unternehmen, die von diesem Kapitalanlagefonds ge-
halten werden, verbundene Stimmrechte werden unter Be-
rücksichtigung von quantitativen und ökonomischen Aspek-
ten ausgeübt. Es wird jeweils aufgrund der relativen Höhe 
des Investments, der Tagesordnungspunkte der Hauptver-
sammlung und einer wirtschaftlichen Abwägung entschieden, 
ob eine Stimmabgabe sinnvoll ist. Unter 2,0% wird kein 
Stimmrecht in Anspruch genommen.  

Bei der Entscheidung über die Stimmrechtsausübung wer-
den die Interessen der Anteilsinhaber des jeweiligen Fonds 
über alle anderen Interessen gestellt. 

9.  Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Han-
delsentscheidungen 

Bei der Ausführung von Handelsentscheidungen werden fol-
gende Faktoren, im besten Interesse des Kapitalanlage-
fonds, berücksichtigt: Kurs; Kosten; Geschwindigkeit und 
Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abrechnung; Umfang 
und Art des Auftrags; alle sonstigen, für die Auftragsausfüh-
rung relevanten Aspekte. 
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ABSCHNITT II 

ANGABEN ÜBER DEN KAPITALANLAGE-
FONDS 

1. Bezeichnung des Fonds 

Der Kapitalanlagefonds hat die Bezeichnung 

Garantie-Spar-Fonds  
Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG 

2. Zeitpunkt der Gründung des Fonds sowie Angabe 
der Dauer 

Der Garantie-Spar-Fonds wurde am 15.06.2009 aufgelegt 
und wird auf unbestimmte Zeit errichtet. 

3. Angabe der Stelle, bei der die Fondsbestimmungen, 
sowie die nach InvFG vorgesehenen Berichte erhält-
lich sind 

Die in diesem Verkaufsprospekt erwähnten Informations-
möglichkeiten, wie vereinfachter Verkaufsprospekt Fonds-
bestimmungen, Rechenschaftsberichte und Halbjahres-
berichte können bei der Volksbank Invest Kapitalanlage-
gesellschaft m.b.H. bezogen werden. Sie werden von dieser 
auf Anforderung kostenfrei den Anlegern zugeleitet. Darüber 
hinaus sind diese Unterlagen auch bei der Österreichischen 
Volksbanken-Aktiengesellschaft (Depotbank) sowie den im 
Anhang aufgeführten Vertriebsstellen (Zahl- und Einreichstel-
len) zu erhalten. 

Weitere Informationen über das Fondsvermögen (Full Hol-
dings für Pensionskassen gemäß Quartalsmeldeverordnung, 
PKG) können auf Anfrage von der Kapitalanlagegesellschaft 
zur Verfügung gestellt werden. Angaben zu der Kontaktstelle 
bei der gegebenenfalls weitere Auskünfte eingeholt werden 
können, finden Sie am Deckblatt des vollständigen Ver-
kaufsprospektes. 

4. Angaben über die auf den Kapitalanlagefonds an-
wendbaren Steuervorschriften, wenn sie für den An-
teilsinhaber von Bedeutung sind. Angabe, ob auf die 
von den Anteilsinhabern vom Kapitalanlagefonds 
bezogenen Einkünfte und Kapitalerträge Quellen-
abzüge erhoben werden 

Steuerliche Behandlung für in Österreich unbeschränkt 

steuerpflichtige Anleger 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich im Wesent-
lichen auf Depotführungen im Inland. 

a) Privatvermögen 

Volle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine Steuer-
erklärungspflichten des Anlegers. 

Von der Ausschüttung eines Kapitalanlagefonds an Anteils-
inhaber wird, soweit diese aus KESt pflichtigen Kapital-
erträgen stammt und sofern der Empfänger der Ausschüt-
tung der Kapitalertragssteuer unterliegt, durch die inländi-
sche kuponauszahlende Stelle eine KESt in der für diese Er-
träge gesetzlich vorgeschriebenen Höhe einbehalten. Unter 
der gleichen Voraussetzung werden „Auszahlungen“ aus 
Thesaurierungsfonds als KESt für den im Anteilswert enthal-
tenen ausschüttungsgleichen Ertrag *) einbehalten. 

Der Privatanleger hat grundsätzlich keinerlei Steuer-
erklärungspflichten zu beachten. Mit dem Kapitaler-
tragsteuerabzug sind sämtliche Steuerpflichten des Anlegers 
abgegolten. Der Kapitalertragsteuerabzug entfaltet die vollen 
Endbesteuerungswirkungen hinsichtlich der Einkom-
mensteuer. 

A u s n a h m e n von der Endbesteuerung 

Eine Endbesteuerung ist ausgeschlossen: 

a) für im Fondsvermögen enthaltene KESt II-freie Forde-
rungswertpapiere, sofern keine Optionserklärung abge-
geben wurde. Derartige Erträge bleiben steuer-
erklärungspflichtig. 

b) für im Fondsvermögen enthaltene der österreichischen 
Steuerhoheit entzogene Wertpapiere, sofern auf die In-
anspruchnahme von DBA-Vorteilen nicht verzichtet wird. 
Derartige Erträge sind in der Einkommensteuererklärung 
in der Spalte „Neben den angeführten Einkünften wurden 
Einkünfte bezogen, für die das Besteuerungsrecht auf-
grund von Doppelbesteuerungsabkommen einem ande-
ren Staat zusteht“ anzuführen. 

In diesem Fall ist jedoch die Anrechnung der dafür in Abzug 
gebrachten KESt bzw. deren Rückforderung gemäß § 240 
BAO möglich. 

Die ordentlichen Erträge des Fonds (Zinsen, Dividenden) un-
terliegen nach Abzug der Aufwendungen der 25% KESt. 
20% der außerordentlichen Erträge des Fonds (Kursgewinne 
aus der Realisierung von Aktien und Aktienderivaten) unter-
liegen ebenfalls der 25% KESt. 
 
Für Fondsgeschäftsjahre, die nach dem 30.06.2011 begin-
nen, wird die steuerliche Bemessungsgrundlage der außer-
ordentlichen Erträge (Aktien, Aktienderivate) von 20% auf 
30% erhöht. 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2011 beginnen, wird 
die steuerliche Bemessungsgrundlage der außerordentlichen 
Erträge (Aktien, Aktienderivate) von 30% auf 40% erhöht. 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2012 beginnen, wird 
die steuerliche Bemessungsgrundlage der außerordentlichen 
Erträge auf Kursgewinne aus Anleihen und Anleihederivate 
erweitert und 50% aller realisierten außerordentlichen Erträ-
ge mit 25% KESt besteuert. 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2013 beginnen, 
werden 60% aller realisierten außerordentlichen Erträge mit 
25% KESt besteuert 

Spekulationsfrist bei Veräußerung der Fondsanteile: 

Für vor dem 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile gilt die 
einjährige Spekulationsfrist weiter (§ 30 EStG idF vor dem 
BudgetbegleitG 2011). 

Ab dem 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen 
bei Anteilsveräußerung einer Besteuerung der realisierten 
Wertsteigerung. Bei Veräußerung ab dem 1. April 2012 er-
folgt die Besteuerung durch die depotführenden Stellen, wel-
che die Differenz zwischen dem steuerlich fortgeschriebenen 
Anschaffungswert und dem Verkaufserlös der Fondsanteile 
einer 25%igen KESt-Endbesteuerung unterwerfen. Für Zwe-
cke des steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswerts er-
höhen während der Behaltedauer versteuerte Erträge  die 
Anschaffungskosten des Anteilscheines, während erfolgte 
Ausschüttungen bzw ausgezahlte KESt die Anschaffungs-
kosten vermindern. Etwaige Veräußerungsverluste können 
im selben Kalenderjahr mit positiven Einkünften aus Kapital-
vermögen (ausgenommen Zinserträge bei Kreditinstituten) 
im Rahmen der Veranlagung geltend gemacht werden. 

Werden die ab 01.01.2011 angeschafften Anteile vor dem 
01.04.2012 veräußert, gilt eine verlängerte Spekulationsfrist 
(dh die steuerpflichtigen Erträge sind im Wege der Veranla-
gung zu versteuern). 
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b) Betriebsvermögen 

Besteuerung und Steuerabgeltung für Anteile im Be-

triebsvermögen natürlicher Personen 

Für natürliche Personen, die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
oder Gewerbebetrieb beziehen (Einzelunternehmer, Mitun-
ternehmer), gilt die Einkommensteuer für KESt pflichtige Er-
träge durch den KESt Abzug (KESt I und KESt II) als abge-
golten. Ausschüttungen von Substanzgewinnen aus inländi-
schen Fonds und von ausschüttungsgleichen Substanzge-
winnen aus ausländischen Subfonds sind bis zum 
01.04.2012 mit dem Tarif zu versteuern, danach kommt der 
25 % Sondersteuersatz zur Anwendung (Veranlagung). 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2012 beginnen, sind 
Ausschüttungen sowie sämtliche ausschüttungsgleiche or-
dentliche und außerordentliche Erträge (sämtliche Realisie-
rungen von Kursgewinnen auf Fondsebene) im Betriebsver-
mögen steuerpflichtig (soweit sie aus steuerpflichtigen Erträ-
gen stammen). Die steuerfreie Thesaurierung von realisier-
ten Kursgewinnen im Fonds ist letztmalig für Geschäftsjahre, 
die im KJ 2012 beginnen, möglich. 

Kursgewinne aus der Veräußerung von Fondsanteilen, die 
vor dem 01.04.2012 veräußert werden, sind im Wege der 
Veranlagung zu erfassen. Sämtliche bereits versteuerte Er-
träge vermindern diesen Veräußerungsgewinn. Bei Veräuße-
rung nach dem 31.03.2012 von im Betriebsvermögen natürli-
cher Personen befindlicher Fondsanteile kommt bereits der 
25% Sondersteuersatz zur Anwendung (Veranlagung). 

Besteuerung und KESt II Abzug bei Anteilen im Be-

triebsvermögen juristischer Personen 

Ausschüttung und ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge 
(Zinsen, Dividenden) sind steuerpflichtig. 

Ausschüttungen von Substanzgewinnen aus inländischen 
Fonds und von ausschüttungsgleichen Substanzgewinnen 
aus ausländischen Subfonds sind mit der Körperschaftsteuer 
(KÖSt) zu versteuern.  

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2012 beginnen, sind 
Ausschüttungen sowie sämtliche ausschüttungsgleiche or-
dentliche und außerordentliche Erträge (sämtliche Realisie-
rungen von Kursgewinnen auf Fondsebene) im Betriebsver-
mögen steuerpflichtig (soweit sie aus steuerpflichtigen Erträ-
gen stammen). Die steuerfreie Thesaurierung von realisier-
ten Kursgewinnen im Fonds ist letztmalig für Geschäftsjahre, 
die im KJ 2012 beginnen, möglich. 

Ausländische Dividenden, welche aus EU-Staaten (Ausnah-
me derzeit (Stand 06.07.2009): Bulgarien, Irland, Zypern) 
aus Norwegen sowie aus bestimmten vergleichbaren Dritt-
staaten stammen, sind von der Körperschaftsteuer befreit. 
Die übrigen ausländischen Dividenden sind KÖSt-pflichtig. 

Sofern keine Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG vor-
liegt, hat die kuponauszahlende Stelle auch für Anteile im 
Betriebsvermögen von der Ausschüttung Kapitalertragssteu-
er einzubehalten bzw. Auszahlungen aus Thesaurierungs-
fonds als Kapitalertragssteuer zu verwenden. Eine in Abzug 
gebrachte und an das Finanzamt abgeführte KESt kann auf 
die veranlagte Körperschaftsteuer angerechnet werden. 

c) Körperschaften mit Einkünften aus Kapitalvermögen 

Soweit Körperschaften (z.B. Vereine) Einkünfte aus Kapital-
vermögen beziehen, gilt die Körperschaftsteuer für KESt II- 
pflichtige Kapitalerträge durch den Steuerabzug als abgegol-
ten. Eine KESt auf steuerfreie Dividenden ist rückerstattbar. 

Privatstiftungen unterliegen mit KESt II-pflichtigen Kapitaler-
trägen grundsätzlich der 12,5% Zwischensteuer. Privatstif-
tungen unterliegen mit KESt II-pflichtigen Kapitalerträgen ab 
der Veranlagung 2011 grundsätzlich der 25% Zwischensteu-
er. Eine KESt auf steuerfreie Dividenden ist rückerstattbar.  

Ausländische Dividenden, welche aus EU-Staaten (Ausnah-
me derzeit (Stand 06.07.2009): Bulgarien, Irland, Zypern) 
aus EWR-Staaten sowie aus bestimmten vergleichbaren 
Drittstaaten stammen, sind von der Körperschaftsteuer be-
freit. Die übrigen ausländischen Dividenden sind KÖSt-
pflichtig. 

Ab dem 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen 
bei Anteilsveräußerung einer Besteuerung der realisierten 
Wertsteigerung. Bemessungsgrundlage für die Besteuerung 
ist die Divverenz aus dem Verkaufserlös und dem steuerlich 
fortgeschriebenen Anschaffungswert der Fondsanteile. Für 
Zwecke des steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswerts 
erhöhen während der Behaltedauer versteuerte Erträge  die 
Anschaffungskosten des Anteilscheines, während erfolgte 
Ausschüttungen bzw ausgezahlte KESt die Anschaffungs-
kosten vermindern. 

 
Hinweis für alle Steuerpflichtige: 

In den Rechenschaftsberichten sind detaillierte Angaben  
über die steuerliche Behandlung der Fondsausschüttungen 
bzw. ausschüttungsgleiche Erträge enthalten. 

*) gilt nicht für vollthesaurierende Fonds 

5. Stichtag für den Rechnungsabschluss und Angabe 
der Häufigkeit und Form der Ausschüttung 

Das Rechnungsjahr des Fonds ist die Zeit vom 14. April bis 
15. April des nächsten Kalenderjahres. Die Auszahlung ge-
mäß § 13 3. Satz InvFG (thesaurierender Fonds) bzw. ge-
mäß § 27 der Fondsbestimmungen erfolgt ab 15. Juni des 
folgenden Rechnungsjahres. 

6. Name des Bankprüfers gemäß § 12 Abs. 4 InvFG 

KPMG Austria GmbH, Porzellangasse 51, 1090 Wien. 

7. Voraussetzungen, unter denen die Verwaltung des 
Fonds gekündigt werden kann; Kündigungsfrist 

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Verwaltung des Kapi-
talanlagefonds mit Bewilligung der Finanzmarktaufsicht und 
mit entsprechender öffentlicher Bekanntmachung beenden: 

a) durch Kündigung 

- unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten (§ 14 
Abs. 1 InvFG) 

- mit sofortiger Wirkung, wenn das Fondsvermögen EUR 
1.150.000,- unterschreitet (§ 14 Abs. 2 InvFG).  

Eine Kündigung gemäß § 14 Abs. 2 InvFG ist während ei-
ner Kündigung gemäß § 14 Abs. 1 InvFG nicht zulässig. 

b) durch folgende Maßnahmen unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Ankündigungsfrist 

- Übertragung der Verwaltung auf eine andere Kapital-
anlagegesellschaft 

- Zusammenlegung von Fonds oder Einbringung des 
Fondsvermögens in einen anderen Kapitalanlage-
fonds. 

8. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile, 
insbesondere 

- Originalurkunden oder Zertifikate über diese Ur-
kunden, Eintragung in einem Register oder auf ei-
nem Konto 

- Merkmale der Anteile: Namens- oder Inhaber-
papiere, gegebenenfalls Angabe der Stückelung 
und der Bruchteile 

- Rechte der Anteilsinhaber, insbesondere bei Kün-
digung 
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Das Miteigentum an den zum Fonds gehörigen Vermögens-
werten ist in gleiche Miteigentumsanteile zerlegt. Die Anzahl 
der Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt. 

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifi-
kate) mit Wertpapiercharakter über einen oder einen Zehntel 
Anteil verkörpert. 

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 Depot-
gesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der jeweils geltenden Fas-
sung) dargestellt. 

Jeder Erwerber eines Anteilsscheines erwirbt in der Höhe 
der darin verbrieften Miteigentumsanteile Miteigentum an 
sämtlichen Vermögenswerten des Fonds.  

Die Kapitalanlagegesellschaft darf mit Zustimmung ihres 
Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen (splitten) und 
zusätzlich Anteilscheine an die Anteilsinhaber ausgeben 
oder die alten Anteilscheine in neue umtauschen, wenn sie 
zufolge der Höhe des errechneten Anteilswertes eine Teilung 
der Miteigentumsanteile als im Interesse der Miteigentümer 
gelegen erachtet. 

Die Anteilscheine lauten auf Inhaber. 

Rechte der Anteilsinhaber insbesondere bei Kündigung 
der Verwaltung durch die Kapitalanlagegesellschaft 

Das Recht der Anteilsinhaber auf Verwaltung des Fondsver-
mögens durch eine Kapitalanlagegesellschaft und auf jeder-
zeitige Rücknahme der Anteile zum Anteilswert bleibt auch 
nach Beendigung der Verwaltung durch die Kapital-
anlagegesellschaft aufrecht. In den Fällen der Fonds-
zusammenlegung haben die Anteilsinhaber zusätzlich einen 
Anspruch auf Umtausch der Anteile entsprechend dem Um-
tauschverhältnis sowie auf allfällige Auszahlung eines Spit-
zenausgleiches. Endet die Verwaltung durch Kündigung, 
übernimmt die Depotbank die vorläufige Verwaltung und 
muss für den Fonds, sofern sie dessen Verwaltung nicht bin-
nen sechs Monaten auf eine andere Kapitalanlage-
gesellschaft überträgt, die Abwicklung einleiten. Mit Beginn 
der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteils-
inhaber auf Verwaltung das Recht auf ordnungsgemäße Ab-
wicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Rück-
zahlung des Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des Li-
quidationserlöses nach Ende der Abwicklung. 

9. Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Antei-
le notiert oder gehandelt werden 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgen durch die 
Depotbank. 

Eine Börseneinführung an der Wiener Börse kann von der 
Kapitalanlagegesellschaft beantragt werden. 

10. Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe und 
den Verkauf der Anteile 

Ausgabe von Anteilen 

Die Ausgabe von Anteilen hat gemäß § 20a Abs. 3 InvFG 
zumindest einmal im Kalendervierteljahr zu erfolgen. Beim 
Garantie-Spar-Fonds erfolgt die Ausgabe von Anteilen bör-
setäglich. 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechen-
den Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die An-
teile können bei den im Anhang aufgeführten Vertriebsstellen 
(Zahl- und Einreichstellen) erworben werden. Die Kapital-
anlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen 
vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

Ausgabeaufschlag 

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Wert eines 
Anteiles zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeauf-
schlag hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag zur Abgel-
tung der Ausgabekosten beträgt bis zu 5 v.H. des Wertes ei-
nes Anteiles aufgerundet auf den nächsten ganzen Cent. 

Der Garantie-Spar-Fonds kann grundsätzlich auch Teil eines 
Ansparplanes sein. 

 

Abrechnungsstichtag 

Erfolgt der Ordereingang bei der Depotbank zur Ausgabe 
von Anteilscheinen an einem österreichischen Börsetages 
bis spätestens 14:30 Uhr (MEZ), so ist der zur Abrechnung 
kommende gültige Ausgabepreis der von der Depotbank er-
mittelte Rechenwert des übernächsten Bankarbeitstages 
(Schlusstag) zuzüglich des Ausgabeaufschlages. Später ein-
langende Orders gelten als am nächsten Bankarbeitstag ein-
gegangen. Die Wertstellung für die Belastung des Kauf-
preises erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem für die Ab-
rechnung maßgebenden Börsetag (Schlusstag). 

11. Modalitäten und Bedingungen der Rücknahme oder 
Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, unter 
denen diese ausgesetzt werden kann 

Rücknahme von Anteilen 

Die Rücknahme von Anteilen hat gemäß § 20a Abs. 3 InvFG 
zumindest einmal im Kalendervierteljahr zu erfolgen. Beim 
Garantie-Spar-Fonds erfolgt die Rücknahme von Anteilen 
börsetäglich. 

Die Anteilsinhaber können jederzeit die Rücknahme der An-
teile durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der De-
potbank verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft ist ver-
pflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, 
der dem Wert eines Anteiles, abgerundet auf den nächsten 
ganzen Cent entspricht, für Rechnung des Kapital-
anlagefonds zurückzunehmen.  

Die Auszahlung des Rückgabepreises sowie die Errech-
nung und Veröffentlichung des Rücknahmepreises kann 
unter gleichzeitiger Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht 
und entsprechender Veröffentlichung gemäß § 10 der 
Fondsbestimmungen vorübergehend unterbleiben und vom 
Verkauf von Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds 
sowie vom Eingang des Verwertungserlöses abhängig ge-
macht werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interes-
sen der Anteilsinhaber erforderlich erscheinen lassen. Die 
Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteilscheine ist dem 
Anleger ebenfalls gemäß § 10 der Fondsbestimmungen 
bekannt zu geben. 

Zur Preisberechnung des Fonds werden die jeweils letzten 
veröffentlichten Kurse herangezogen. Entspricht der letzte 
veröffentlichte Bewertungskurs aufgrund der politischen 
oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht 
nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann 
eine Preisberechnung unterbleiben, wenn der Kapitalanla-
gefonds 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermö-
genswerte investiert hat, die keine marktkonformen Kurse 
aufweisen. 

Der Garantie-Spar-Fonds kann grundsätzlich auch Teil eines 
Auszahlungsplanes sein. 

Abrechnungsstichtag 

Erfolgt der Ordereingang bei der Depotbank zur Rücknahme 
von Anteilscheinen an einem österreichischen Börsetag bis 
spätestens 14:30 Uhr (MEZ), so ist der zur Abrechnung 
kommende gültige Rücknahmepreis der von der Depotbank 
ermittelte Rechenwert des übernächsten Bankarbeitstages 
(Schlusstag). Später einlangende Orders gelten als am 
nächsten Bankarbeitstag eingegangen. Die Wertstellung für 
die Gutschrift des Verkaufserlöses erfolgt zwei Bankar-
beitstage nach dem für die Abrechnung maßgebenden Bör-
setag (Schlusstag). 

Garantie der Österreichische Volksbanken-AG 

Die Österreichische Volksbanken-AG garantiert ausschließ-
lich der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
auf Rechnung des Fonds eine 80 %ige Höchststandsgaran-
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tie. Das bedeutet, dass der Anteilsinhaber entweder 80 % 
des bis zum Abrechnungsstichtag jemals erreichten höchs-
ten täglichen Anteilswerts oder den zur Abrechnung kom-
menden Rücknahmepreis erhält, je nachdem welcher Wert 
der höhere ist.  

Die Höchststandgarantie wird von der Österreichische 
Volksbanken-AG täglich berechnet, kann aber nur nach oben 
hin angepasst werden, eine Reduktion der Garantie auf unter 
80 % dieses Höchststands ist nicht möglich. Die Garantie 
wird auf täglicher Basis durch die Österreichische Volksban-
ken-AG abzüglich etwaiger einzubehaltender Abgaben, 
Steuern und Gebühren, die bei depotführenden Kreditinstitu-
ten anfallen können, übernommen.  

12. Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und 
Verwendung der Erträge und Beschreibung der An-
sprüche der Anteilsinhaber auf Erträge 

Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-
Abzug 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträg-
nisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. 
Es ist bei Thesaurierungsfondsanteilscheinen ein gemäß 
§ 13 3. Satz InvFG ermittelter Betrag auszuzahlen, der zu-
treffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsglei-
chen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitaler-
tragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist. 

13. Beschreibung der Anlageziele des Kapitalanlage-
fonds, einschließlich der finanziellen Ziele (z.B. Ka-
pital- oder Ertragssteigerung), der Anlagepolitik 
(z.B. Spezialisierung auf geografische Gebiete oder 
Wirtschaftsbereiche), etwaiger Beschränkungen bei 
dieser Anlagepolitik sowie der Angabe der Befug-
nisse der Kreditaufnahme, von denen bei der Ver-
waltung des Kapitalanlagefonds Gebrauch gemacht 
werden kann 

Der Garantie-Spar-Fonds, ein gemischter Dachfonds gemäß 
§ 20a InvFG, ist auf Substanzzuwachs ausgerichtet und 
strebt als Anlageziel einen laufenden Ertrag unter Berück-
sichtigung der Sicherheit des Kapitals bei größtmöglicher Ri-
sikostreuung an.  

Der Garantie-Spar-Fonds wird nach einem Mehrstufen-
Sicherheitsmodell gemanagt. Hierbei handelt es sich zum ei-
nen um ein Risiko-Ertrags-Optimierungsmodell, das auf Ba-
sis verschiedener Parameter monatlich die Gewichtung der 
Assetklassen neu festlegt. Das Modell kann aufgrund des 
optimalen Risiko-Ertragsverhältnisses bis zu 100 % des 
Fondsvermögens im Geldmarkt investieren, was dazu führen 
kann, dass der Anleger über längere Zeiträume nicht an der 
Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert. Zum anderen 
kommt ein CPPI-Modell (Constant Proportion Portfolio Insu-
rance) zum Einsatz, um die 80 %ige Höchststandsgarantie 
auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert zu 
gewährleisten. Dabei wird die Gewichtung zwischen dem 
oben beschriebenen Investmentportfolio und einer risikomi-
nimierten Veranlagung (Geldmarkt) über einen dynamischen 
Allokationsprozess festgelegt. Es handelt sich dabei um eine 
dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie, bei der abhän-
gig vom Marktwert des Portfolios (aktueller Anteilswert), der 
Höhe des garantierten Betrages (unter Berücksichtigung der 
80 %igen Höchststandsgarantie) sowie eines definierten Mul-
tiplikators laufend berechnet wird, wie hoch der Anteil am ri-
sikoreichen Asset (Investmentportfolio) maximal sein darf, 
um die Rückzahlung von 80 % des jemals erreichten 
Höchststandes jederzeit zu gewährleisten.  

Er wird dazu im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem 
Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zuge-
lassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarkt-
instrumente, Sichteinlagen, Anteile an Kapitalanlagefonds, 
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, Anteile an 
Immobilienfonds und Finanzinstrumente) erwerben und ver-
äußern.  

Der Garantie-Spar-Fonds entspricht nicht der Richtlinie 
85/611/EWG (OGAW-Richtlinie) und ist nicht als Zielfonds 
geeignet. Anteile an Kapitalanlagefonds dürfen bis zu 100 % 
des Fondsvermögens erworben werden. 

Der Garantie-Spar-Fonds veranlagt ohne geografische Be-
schränkungen, dh es gibt keine Spezialisierung auf geogra-
phische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche. Bis zu 100 % des 
Fondsvermögens können in Anteile an Organismen für ge-
meinsame Anlagen veranlagen. 

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Si-
cherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hier-
bei ist zu beachten, dass Anlagewerte neben den Chancen 
auf Kurssteigerungen auch Risken enthalten. Die Kurse der 
Anlagewerte eines Fonds können gegenüber dem 
Einstandspreis steigen/fallen. Dies hängt insbesondere von 
der Entwicklung der Kapitalmärkte ab oder von besonderen 
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller, die nicht vorherseh-
bar sind. 

Die Kapitalanlagegesellschaft darf für den Garantie-Spar-
Fonds zur Absicherung von Vermögensgegenständen 
des Fonds und als Teil der Anlagestrategie Geschäfte 
mit Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisi-
ko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte 
zumindest zeitweise erhöhen. 

Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, die nicht 
zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapital-
anlagefonds eingesetzt werden, nimmt der Fonds bewusst 
höhere Risiken in Kauf, um die Höhe möglicher Gewinne zu 
steigern. 

Bei der Veranlagung des Kapitalanlagefonds wird besonders 
auf die Risikostreuung Bedacht genommen. Die genauen 
Anlagegrenzen sind Gegenstand der §§ 20a, 20 und 21 
InvFG. 

Zusätzlich garantiert die Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft zumindest 80 % des höchsten Anteilswer-
tes. Aufgrund der Garantieverpflichtung wird der Fonds wie 
oben näher beschrieben nach dem CPPI-Modell gemanagt, 
aus dessen Anwendung sich Beschränkungen in der Gestio-
nierung ergeben. Durch diese Gestionierungsbeschränkun-
gen kann es dazu kommen, dass die Veranlagung über län-
gere Zeiträume nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes 
partizipiert. 

Der Garantie-Spar-Fonds ist ein besonderes Ansparprodukt 
der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., bei 
dem der Ansparplan im Vordergrund steht. Der Ansparplan 
kombiniert die Ertragschancen des Fonds mit einer breiten 
Risikostreuung und einem langfristigen Anlagehorizont. Ein 
besonderer Vorteil von Ansparplänen ist der Cost-Average-
Effekt (Durchschnittskosteneffekt). Dieser bewirkt, dass man 
längerfristig von einem günstigen Durchschnittspreis pro er-
worbenen Anteil profitiert. Durch die regelmäßigen Einzah-
lungsbeträge werden in Zeiten fallender Börsenkurse für 
denselben Sparbetrag automatisch mehr Fondsanteile ge-
kauft. Steigen die Kurse wieder, entwickelt sich der Anspar-
plan überdurchschnittlich. So profitiert der Sparer bei zwi-
schenzeitlichen schwächeren Kursen und kontinuierlich stei-
genden Kursen.  

Ein großer Vorteil von Ansparplänen ist die Flexibilität. Die 
Ansparplanbeträge sowie die jeweiligen Veranlagungszeit-
punkte können vom Anleger gewählt werden. Diese können 
jederzeit auch geändert oder ausgesetzt werden. Nähere In-
formationen sind dem Formular Kapital-Spar-Plan (Ansparen 
in Investmentfonds) zu entnehmen. 

Grundsätzlich können Anteile des Garantie-Spar-Fonds auch 
einmalig erworben werden. 

RISIKOHINWEISE 

Allgemeines 
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Warnhinweis gemäß § 20a Abs. 7 InvFG 

Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Garantie-Spar-Fonds 
kann bis zu 100 v.H. in Veranlagungen gemäß § 20a 
Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 (Alternative Investments) investie-
ren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöh-
tes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei die-
sen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin 
zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kom-
men. 

Die Möglichkeit dieses Totalausfalls ist aufgrund der in 
Punkt 11 beschriebenen Garantie auf 20% herabgesetzt. 

Die Risiken von Dach-Hedgefonds stehen in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit den Risiken der einzelnen erwor-
benen Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen im 
Sinne des § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG, in die investiert wird. Die-
se Organismen weisen im Verhältnis zu traditionellen Kapi-
talanlagefonds typischerweise erhöhte Risiken auf, da sie im 
Rahmen ihrer Anlagestrategien keinen bzw. nur geringfügi-
gen gesetzlichen Beschränkungen bei der Auswahl von 
erwerbbaren Veranlagungsinstrumenten unterliegen. Abhän-
gig von den von den Organismen für gemeinsame Anlagen 
im Sinne des § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG verfolgten Anlagestra-
tegien und den für Dach-Hedgefonds erworbenen Veranla-
gungsinstrumenten können die mit der Anlage verbundenen 
Risiken groß, moderat oder gering sein. 

Zudem dürfen die Zielfonds eines Dach-Hedgefonds grund-
sätzlich Strategien einsetzen, durch die die im Fonds-
vermögen des Zielfonds befindlichen Vermögens-
gegenstände wertmäßig belastet werden (Leverage und 
Leerverkäufe). Auf diese Weise können in dem jeweiligen 
Zielfonds Gewinne und Verluste erzielt werden, welche die 
Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögens-
gegenstände weit übersteigt. 

Das Risiko des Anteilscheininhabers ist jedoch auf den in-
vestierten Geldbetrag beschränkt. Es besteht für den Anteil-
scheininhaber keine Nachschusspflicht! 

Die Kurse der Wertpapiere eines Fonds können gegenüber 
dem Einstandspreis steigen/fallen. Veräußert der Anleger 
Anteile an dem Kapitalanlagefonds zu einem Zeitpunkt, in 
dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Wertpapiere 
gegenüber dem Zeitpunkt seines Erwerbs von Anteilen gefal-
len sind, so hat dieses zur Folge, dass er das von ihm in das 
Sondervermögen investierte Geld nicht vollständig zurücker-
hält. Da der Fonds mit einer 80 %igen Höchststandsgarantie 
auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert 
ausgestattet ist, ist das Verlustrisiko des Anlegers begrenzt. 
Vor diesem Hintergrund treffen die nachfolgenden Risiken 
nur bedingt zu. 

Besondere Risiken 

a) das Risiko, dass der gesamte Markt einer 
Assetklasse sich negativ entwickelt und dass dies 
den Preis und Wert dieser Anlagen negativ beein-
flusst (Marktrisiko) 

Die Kursentwicklung von Wertpapieren hängt insbeson-
dere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ih-
rerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so-
wie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. 

Eine besondere Ausprägung des Marktrisikos ist das 
Zinsänderungsrisiko. Darunter versteht man die Möglich-
keit, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der 
Begebung eines festverzinslichen Wertpapiers besteht, 
ändern kann. Änderungen des Marktzinsniveaus können 
sich unter anderem aus Änderungen der wirtschaftlichen 
Lage und der darauf reagierenden Politik der jeweiligen 
Notenbank ergeben. Steigen die Marktzinsen, so fallen 
i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt 
dagegen das Marktzinsniveau, so tritt bei festverzinsli-
chen Wertpapieren eine gegenläufige Kursentwicklung 
ein. In beiden Fällen führt die Kursentwicklung dazu, 

dass die Rendite des Wertpapiers in etwa dem Marktzins 
entspricht. Die Kursschwankungen fallen jedoch je nach 
Laufzeit des festverzinslichen Wertpapiers unterschied-
lich aus. So haben festverzinsliche Wertpapiere mit kür-
zeren Laufzeiten geringere Kursrisiken als solche mit 
längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit 
kürzeren Laufzeiten haben aber in der Regel gegenüber 
festverzinslichen Wertpapieren mit längeren Laufzeiten 
geringere Renditen. Demgegenüber ist die Verzinsung 
von Wertpapieren mit längeren Laufzeiten höher (Aus-
nahme: inverse Zinsstruktur). Die Gesellschaft versucht 
die immanenten Risken einer Wertpapieranlage zu mi-
nimieren und die Chancen zu erhöhen. Hierbei kann 
aber eine Garantie für einen prognostizierten Anlageer-
folg nicht gegeben werden. 

b) das Risiko, dass ein Emittent oder eine Gegenpartei 
seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommen 
kann (Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko) 

Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte 
wirken sich auch die besonderen Entwicklungen der je-
weiligen Aussteller auf den Kurs eines Wertpapiers aus. 
Auch bei sorgfältigster Auswahl der Wertpapiere kann 
beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass Ver-
luste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.  

c) das Risiko, dass eine Transaktion innerhalb eines 
Transfersystems nicht wie erwartet abgewickelt wird, 
da eine Gegenpartei nicht fristgerecht oder wie er-
wartet zahlt oder liefert (Erfüllungsrisiko) 

In diese Kategorie ist jenes Risiko zu subsumieren, dass 
ein Settlement in einem Transfersystem nicht wie erwar-
tet erfüllt wird, da eine Gegenpartei nicht wie erwartet 
oder verspätet zahlt oder liefert. Das Settlementrisiko 
besteht darin, bei der Erfüllung eines Geschäfts nach er-
brachter Leistung keine entsprechende Gegenleistung zu 
erhalten. 

Vor allem beim Erwerb von nicht notierten Finanz-
produkten oder bei deren Abwicklung über eine Trans-
ferstelle besteht das Risiko, dass ein abgeschlossenes 
Geschäft nicht wie erwartet erfüllt wird, da eine Gegen-
partei nicht zahlt oder liefert, oder dass Verluste auf-
grund von Fehlern im operationalen Bereich im Rahmen 
der Abwicklung eines Geschäftes auftreten können. 

Bei dem Erwerb von ausländischen Hedgefonds erfolgt 
die Zahlung des Anteilpreises häufig nicht durch Zahlung 
gegen Lieferung, sondern die Lieferung zeitlich verzö-
gert; daher besteht das Risiko, dass der Anteilspreis ent-
richtet wird, ohne dass es zur Gegenleistung kommt und 
der Kapitalanlagefonds bei Nichtlieferung der Anteile am 
Hedgefonds nur einen Rückgewähranspruch auf den An-
teilspreis hat. 

d) das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu ei-
nem angemessenen Preis liquidiert werden kann (Li-
quiditätsrisiko) 

Unter Beachtung der Chancen und Risiken der Anlage in 
Aktien und Renten erwirbt die Kapitalanlagegesellschaft 
für den Kapitalanlagefonds insbesondere Wertpapiere, 
die an Börsen des In- und Auslandes amtlich zugelassen 
oder an organisierten Märkten gehandelt werden, die 
anerkannt und für das Publikum offen sind und deren 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist.  

Gleichwohl kann sich bei einzelnen Wertpapieren in be-
stimmten Phasen oder in bestimmten Börsensegmenten 
das Problem ergeben, diese zum gewünschten Zeitpunkt 
nicht veräußern zu können. Zudem besteht die Gefahr, 
dass Titel, die in einem eher engen Marktsegment ge-
handelt werden, einer erheblichen Preisvolatilität unter-
liegen. 

Daneben werden Wertpapiere aus Neuemissionen er-
worben, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung 
enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an ei-
ner Börse oder an einem organisierten Markt zu bean-
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tragen, sofern ihre Zulassung spätestens vor Ablauf ei-
nes Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Die Kapitalanlagegesellschaft darf Wertpapiere erwer-
ben, die an einer Börse oder einem geregelten Markt des 
EWR oder an einer der im Anhang genannten Börsen 
oder geregelten Märkte gehandelt werden. 

Die Zielfonds, in die der Dach-Hedgefonds veranlagt, 
können in Hinblick auf die Rücknahme ihrer Anteile, aber 
auch in der Häufigkeit ihrer Bewertung eingeschränkt 
sein. Aus diesem Grund ist mit dem Erwerb von Anteilen 
solcher Zielfonds, die Gefahr verbunden, dass diese 
nicht rechtzeitig zurückgegeben und liquidiert werden 
können. 

e) das Risiko, dass der Wert der Veranlagungen durch 
Änderungen des Wechselkurses beeinflusst wird 
(Wechselkurs- oder Währungsrisiko) 

Eine weitere Variante des Marktrisikos stellt das Wäh-
rungsrisiko dar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, kön-
nen Vermögenswerte eines Kapitalanlagefonds in ande-
ren Währungen als der jeweiligen Fondswährung ange-
legt werden. Die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus 
solchen Anlagen erhält der Fonds in den Währungen, in 
denen er investiert. Der Wert dieser Währungen kann 
gegenüber der Fondswährung fallen. Es besteht daher 
ein Währungsrisiko, das den Wert der Anteile insoweit 
beeinträchtigt, als der Kapitalanlagefonds in anderen 
Währungen als der Fondswährung investiert. 

f) das Risiko des Verlustes von Vermögens-
gegenständen, die auf Depot liegen, durch Insolvenz, 
Fahrlässigkeit oder betrügerische Handlung der De-
potbank oder der Sub-Depotbank (Verwahrrisiko) 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des 
Kapitalanlagefonds ist ein Verlustrisiko verbunden, das 
durch Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder miss-
bräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Un-
ter-Verwahrers verursacht werden kann. Insbesondere 
der Einsatz eines Prime Brokers als Depotstelle kann un-
ter Umständen nicht die gleiche Sicherheit gewährleisten 
wie eine als Depotstelle eingesetzte Bank. 

g) die Risiken, die auf eine Konzentration auf bestimmte 
Anlagen oder Märkte zurückzuführen sind (Konzent-
rationsrisiko) 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine 
Konzentration der Veranlagung in bestimmte Vermö-
gensgegenstände oder Märkte erfolgt.  

h) das Performancerisiko, sowie Informationen darüber, 
ob Garantien Dritter bestehen und ob solche Garan-
tien eingeschränkt sind (Performancerisiko) 

Für den Kapitalanlagefonds erworbene Vermögens-
gegenstände können eine andere Wertentwicklung er-
fahren, als im Zeitpunkt des Erwerbs zu erwarten war. 
Somit kann eine positive Wertentwicklung nicht zugesagt 
werden, außer im Fall einer Garantiegewährung durch 
eine dritte Partei. 

i) die Information über die Leistungsfähigkeit allfälliger 
Garantiegeber 

Je nach der Leistungsfähigkeit allfälliger Garantiegeber 
erhöht oder vermindert sich das Risiko des Investments. 

Für den Fonds garantiert die Österreichische Volksban-
ken-AG 80 % des jemals höchsten erreichten Anteils-
werts. Das Risiko des Ausfalls des Garantiegebers ist 
somit auf die Höhe der Differenz zwischen dem garan-
tierten Anteilswert und dem zur Abrechung kommenden 
Anteilswert beschränkt. 

j) das Risiko der Inflexibilität, bedingt sowohl durch 
das Produkt selbst als auch durch Einschränkungen 
beim Wechsel zu anderen Kapitalanlagefonds (Infle-
xibilitätsrisiko) 

Das Risiko der Inflexibilität kann sowohl durch das Pro-
dukt selbst als auch durch Einschränkungen beim 
Wechsel zu anderen Kapitalanlagefonds bedingt sein. 

Bei Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 20a 
Abs. 1 Z 3 InvFG ist unter Umständen keine tägliche 
Bewertung und Rücknahme von Anteilen an diesen In-
strumenten möglich. Außerdem kann die Ausgabe und 
Rücknahme des Kapitalanlagefonds selbst Beschrän-
kungen unterliegen. 

k) das Inflationsrisiko 

Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflations-
entwicklung negativ beeinflusst werden. Das angelegte 
Geld kann einerseits infolge der Geldentwertung einem 
Kaufkraftverlust unterliegen, andererseits kann die Infla-
tionsentwicklung einen direkten (negativen) Einfluss auf 
die Kursentwicklung von Vermögensgegenständen ha-
ben.  

l) das Risiko betreffend das Kapital des Kapitalanlage-
fonds (Kapitalrisiko) 

Das Risiko betreffend das Kapital des Kapitalanlage-
fonds kann vor allem dadurch bedingt sein, dass es zu 
einem billigeren Verkauf als Kauf der Vermögenswerte 
kommen kann. Dies erfasst auch das Risiko der Aufzeh-
rung bei Rücknahmen und übermäßiger Ausschüttung 
von Anlagerenditen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass es zu einem Verlust 
bzw. Totalverlust des veranlagten Kapitals kommen 
kann. 

Für den Fonds garantiert die Österreichische Volksban-
ken-AG 80 % des jemals höchsten erreichten Anteils-
werts. Das Risiko des Ausfalls des Garantiegebers ist 
somit auf die Höhe der Differenz zwischen dem garan-
tierten Anteilswert und dem zur Abrechung kommenden 
Anteilswert beschränkt. 

m) das Risiko der Änderung der sonstigen Rahmen-
bedingungen, wie unter anderem Steuervorschriften 

Der Wert der Vermögensgegenstände des Kapital-
anlagefonds kann durch Unsicherheiten in Ländern, in 
denen Investments getätigt werden, wie z.B. internatio-
nale politische Entwicklungen, Änderung von Regie-
rungspolitik, Besteuerung, Einschränkungen von auslän-
dischem Investment, Währungsfluktuationen und ande-
ren Entwicklungen im Rechtswesen oder in der Regulie-
rungslage nachteilig beeinflusst werden. Außerdem kann 
an Börsen gehandelt werden, die nicht so streng reguliert 
sind wie diejenigen der USA oder der EU-Staaten. 

n) das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf il-
liquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter 
Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungs-
preisen abweichen können (Bewertungsrisiko) 

Insbesondere in Zeiten, in denen aufgrund von Finanz-
krisen sowie eines allgemeinen Vertrauensverlustes Li-
quiditätsengpässe der Marktteilnehmer bestehen, kann 
die Kursbildung bestimmter Wertpapiere und sonstiger 
Finanzinstrumente auf Kapitalmärkten eingeschränkt und 
die Bewertung im Fonds erschwert sein. Werden in der-
artigen Zeiten vom Publikum gleichzeitig größere Anteils-
rückgaben getätigt, kann das Fondsmanagement zur 
Aufrechterhaltung der Gesamtliquidität des Fonds ge-
zwungen sein, Veräußerungsgeschäfte von Wertpapie-
ren zu Kursen zu tätigen, die von den tatsächlichen Be-
wertungskursen abweichen. 

Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von Krediten bis zu 10 % des Fondsver-
mögens ist kurzfristig zulässig.  

Delegation von Aufgaben  

Die KAG weist, entsprechend der geltenden Qualitäts-
standards der österreichischen Investmentfondsbranche, 
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darauf hin, dass sie Aufgaben an ein mit ihr in einer engen 
Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein verbundenes 
Unternehmen im Sinne des § 2 Z 28 Bankwesengesetz 
(BWG), delegiert hat. 

Abwicklung von Transaktionen  

Die KAG weist, entsprechend der geltenden Qualitäts-
standards der österreichischen Investmentfondsbranche, 
darauf hin, dass sie Transaktionen für den Kapitalanlage-
fonds über ein mit ihr in einer engen Verbindung stehendes 
Unternehmen, somit ein verbundenes Unternehmen im Sin-
ne des § 2 Z 28 Bankwesengesetz (BWG), abwickeln kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den An-
gaben und Aussagen in Punkt 13. um eine kurze Be-
schreibung handelt, die eine persönliche fachgerechte 
Anlageberatung nicht ersetzen kann.  

14. Risiko bei derivativen Finanzinstrumenten im Sinne 
des § 21 InvFG 

Die Kapitalanlagegesellschaft darf im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Verwaltung für einen Kapitalanlagefonds un-
ter bestimmten Voraussetzungen und Beschränkungen deri-
vative Finanzinstrumente gemäß § 21 InvFG erwerben, so-
fern die betreffenden Geschäfte in den Fondsbestimmungen 
ausdrücklich vorgesehen sind (siehe auch Punkt 15. V) Deri-
vative Finanzinstrumente). 

Hinzuweisen ist darauf, dass mit derivativen Produkten 
Risiken verbunden sein können, wie folgt: 

a) Die erworbenen befristeten Rechte können verfallen 
oder eine Wertminderung erleiden. 

b) Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und 
auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausge-
hen. 

c) Geschäfte, mit denen die Risken ausgeschlossen 
sind oder eingeschränkt werden sollen, können mög-
licherweise nicht oder nur zu einem verlustbringen-
den Marktpreis getätigt werden. 

d) Das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Ver-
pflichtung aus derartigen Geschäften oder die hier-
aus zu beanspruchende Gegenleistung auf ausländi-
sche Währung lautet. 

Bei Geschäften mit OTC-Derivaten können folgende zu-
sätzliche Risiken auftreten: 

a) Probleme bei der Veräußerung der am OTC-Markt 
erworbenen Finanzinstrumente an Dritte, da bei die-
sen ein organisierter Markt fehlt; eine Glattstellung 
eingegangener Verpflichtungen kann aufgrund der in-
dividuellen Vereinbarung schwierig oder mit erhebli-
chen Kosten verbunden sein (Liquiditätsrisiko); 

b) der wirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschäftes kann 
durch den Ausfall des Kontrahenten gefährdet sein 
(Kontrahentenrisiko); 

15. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik. 

I) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kündbaren 
Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dür-
fen unter folgenden Voraussetzungen erworben werden: 

1. Bei ein und demselben Kreditinstitut dürfen Sicht-
einlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von 
höchstens 12 Monaten bis zu 20 v.H. des Fonds-
vermögens angelegt werden, sofern das betreffende 
Kreditinstitut 

- seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder 

- sich in einem Drittstaat befindet und Aufsichts-
bestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der 

FMA jenen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind. 

2. Ungeachtet sämtlicher Einzelobergrenzen darf ein 
Kapitalanlagefonds bei ein und demselben Kreditinstitut 
höchstens 20 v.H. des Fondsvermögens in einer Kom-
bination aus von diesem Kreditinstitut begebenen 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und /oder 
Einlagen bei diesem Kreditinstitut und/oder von diesem 
Kreditinstitut erworbenen OTC-Derivaten investieren. 

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. 

II) Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise 
auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind, deren 
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die die 
Voraussetzungen gemäß § 1a Abs. 5 bis 7 InvFG erfüllen. 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Geldmarktinstrumente 
erworben werden, die 

1. an einer der im Anhang genannten Börsen des In- und 
Auslandes amtlich zugelassen oder an im Anhang ge-
nannten geregelten Märkten gehandelt werden, die an-
erkannt und für das Publikum offen sind und deren 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist. 

2. üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, 
frei übertragbar sind, liquide sind und deren Wert je-
derzeit genau bestimmt werden kann, über die ange-
messene Informationen vorliegen, einschließlich sol-
cher Informationen, die eine angemessene Bewertung 
der mit der Anlage in solche Instrumente verbundenen 
Kreditrisiken ermöglichen, dürfen erworben werden, 
auch wenn sie nicht an geregelten Märkten gehandelt 
werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser 
Instrumente bereits Vorschriften über den Einlagen- 
und Anlegerschutz unterliegen, vorausgesetzt, sie wer-
den 

a) von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitglied-
staates, der Europäischen Zentralbank, der Europäi-
schen Union oder der Europäischen Investmentbank, 
einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat, 
einem Gliedstaat der Föderation, oder von einer inter-
nationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charak-
ters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, bege-
ben oder garantiert oder 

b) von Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere an 
einer im Anhang genannten Börse des In- und Aus-
landes amtlich zugelassen oder an im Anhang ge-
nannten geregelten Märkten gehandelt werden, oder 

c) von einem Institut begeben oder garantiert, das ge-
mäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Krite-
rien einer Aufsicht unterstellt ist, oder von einem Insti-
tut begeben oder garantiert, das Aufsichts-
bestimmungen, die nach Auffassung der FMA mindes-
tens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, 
unterliegt und diese einhält, oder 

d) von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie 
angehören, die von der FMA zugelassen wurde, so-
fern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften 
für den Anlegerschutz gelten, die denen der lit. a bis c 
gleichwertig sind und sofern es sich bei den Emitten-
ten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigen-
kapital von mindestens 10 Mio. EUR, das seinen Jah-
resabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 
78/660 EWR erstellt und veröffentlicht, oder um einen 
Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unter-
nehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe 
zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der 
in Unternehmens-, Gesellschafts- oder Vertragsform 
die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkei-
ten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten 
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Kreditlinie finanzieren soll; die Kreditlinie hat durch ein 
Finanzinstitut gesichert zu sein, das selbst die in Z. 2 
lit. c genannten Kriterien erfüllt. 

Geldmarktinstrumente, die diesen Voraussetzungen nicht 
entsprechen und auch nicht an einem geregelten Markt 
gehandelt werden, dürfen nur bis zu 10 v.H. des Fonds-
vermögens erworben werden.  

III) Wertpapiere 

Wertpapiere sind  

a) Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere, 

b) Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuld-
titel, 

c) alle anderen marktfähigen Finanzinstrumente (zB. Be-
zugsrechte), die zum Erwerb von Finanzinstrumenten 
im Sinne des InvFG durch Zeichnung oder Austausch 
berechtigen, mit Ausnahme der in § 21 InvFG genann-
ten Techniken und Instrumente. 

Für die Qualifikation als Wertpapier müssen die Kriterien 
des § 1a Abs. 3 InvFG vorliegen. 

Wertpapiere schließen zudem im Sinn des § 1a Abs. 4 
InvFG  

1. Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Invest-
mentgesellschaft oder eines Investmentfonds,  

2. Anteile an geschlossenen Fonds in Vertragsform, 

3. Finanzinstrumente nach § 1a Abs. 4 Z. 3 InvFG 

ein. 

Die Kapitalanlagegesellschaft erwirbt Wertpapiere, die an 
einer im Anhang genannten Börsen des In- und Auslandes 
amtlich zugelassen oder an im Anhang genannten geregel-
ten Märkten gehandelt werden, die anerkannt und für das 
Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist. Daneben werden Wertpapiere aus Neuemissio-
nen erworben, deren Emissionsbedingungen die Verpflich-
tung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an 
einer Börse oder an einem geregelten Markt zu beantra-
gen, sofern ihre Zulassung spätestens vor Ablauf eines 
Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Nicht notierte Wertpapiere und andere verbriefte Rechte 

Insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens dürfen in 
Wertpapieren angelegt werden, die nicht an einer der im 
Anhang aufgeführten Börsen amtlich zugelassen oder an 
einem der im Anhang angeführten geregelten Märkte ge-
handelt werden. 

IV) Anteile an Kapitalanlagefonds 

1. Anteile an Kapitalanlagefonds (= Kapitalanlagefonds 
und Investmentgesellschaften offenen Typs), welche 
die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen 
(OGAW), dürfen erworben werden.  

2. Für den Kapitalanlagefonds dürfen Anteile an Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen bis zu 100 % des 
Fondsvermögens erworben werden, wenn sie 

 nach dem Gesetz, der Satzung oder der tatsäch-
lichen Übung nach den Grundsätzen der Risiko-
streuung veranlagt sind und 

 nicht den Anforderungen von OGAW- und OGA-
Fonds gemäß § 20 Abs. 3 Z 8b und 8c InvFG 
entsprechen, 

jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens.  

3. Anteile an Kapitalanlagefonds, welche die Bestimmun-
gen der Richtlinie 85/611/EWG nicht erfüllen (OGA) 
und deren ausschließlicher Zweck es ist, 

 beim Publikum beschaffte Gelder für gemeinsa-
me Rechnung nach dem Grundsatz der Risiko-
streuung in Wertpapieren und anderen liquiden 
Finanzanlagen zu investieren, und 

 deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber 
unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des Vermö-
gens der Kapitalanlagefonds zurückgenommen 
oder ausbezahlt werden, 

dürfen erworben werden, sofern 

a) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, 
die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach 
Auffassung der Finanzmarktaufsicht derjenigen 
nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und 
ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwi-
schen den Behörden besteht, und 

b) das Schutzniveau der Anteilinhaber dem Schutzni-
veau der Anteilinhaber von Kapitalanlagefonds, die 
die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG er-
füllen (OGAW), gleichwertig ist und insbesondere 
die Vorschriften für eine getrennte Verwahrung des 
Sondervermögens, die Kreditaufnahme, die Kredit-
gewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren 
und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen 
der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, und 

c) die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- 
und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein 
Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkei-
ten, die Erträge und die Transaktionen im Berichts-
zeitraum zu bilden. 

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus 
der Anteilinhaber im Sinne der lit. b) sind die in § 3 der 
Informationen- und Gleichwertigkeitsfestlegungsver-
ordnung (IG-FestV) idgF genannten Kriterien heranzu-
ziehen, 

Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen auch in Anla-
gen investieren, die  

- nur beschränkt marktgängig sind, 

- hohen Kursschwankungen unterliegen, 

- begrenzte Risikostreuung aufweisen oder deren Be-
wertung erschwert ist, wobei 

eine Nachzahlungspflicht für den Anleger nicht vorgesehen 
werden darf. 

4. Anteile an ein und demselben Kapitalanlagefonds ge-
mäß § 20a InvFG dürfen bis zu 50 v.H. des Fondsver-
mögens erworben werden, sofern dieser Kapitalanlage-
fonds nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt 
höchstens 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile an 
Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 20a 
Abs. 1 Z 3 InvFG anlegen darf. 

5. Anteile an ein und demselben Kapitalanlagefonds dür-
fen bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens erworben wer-
den. 

IV) a) Anteile an Immobilienfonds 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Anteile an Immobilien-
fonds gemäß § 1 ImmoInvFG und Anteile an Immobilien-
fonds, die von einer Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz im 
EWR verwaltet werden, insgesamt bis zu 20 v.H. des 
Fondsvermögens erworben werden und Anteile an ein und 
demselben Immobilienfonds gemäß § 1 ImmoInvFG sowie 
Anteile an ein und demselben Immobilienfonds, der von ei-
ner Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz im EWR verwaltet 
wird, bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens. Der Erwerb von 
Immobilienspezialfonds ist unzulässig. 

V) Derivative Finanzinstrumente 

a) Notierte und nicht- notierte derivative Finanzinstrumente 
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Für einen Kapitalanlagefonds dürfen abgeleitete Finanz-
instrumente (Derivate), einschließlich gleichwertiger bar 
abgerechneter Instrumente, die an einer der im Anhang 
angeführten Börsen amtlich zugelassen sind oder an einem 
der im Anhang genannten geregelten Märkte gehandelt 
werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an 
einer Börse amtlich zugelassen sind oder an einem gere-
gelten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate) eingesetzt 
werden, sofern 

1. es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne 
des § 15a der Fondsbestimmungen oder um Finanz-
indices, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
handelt, in welche der Kapitalanlagefonds gemäß den 
in seinen Fondsbestimmungen genannten Anlagezielen 
investieren darf, 

2. die Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten 
einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorie 
sind, die von der FMA durch Verordnung zugelassen 
wurden, und 

3. die OTC-Derivate einer zuverlässigen und über-
prüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und 
jederzeit auf Initiative der Kapitalanlagegesellschaft 
zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder 
durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

Mitumfasst sind auch Instrumente, die die Übertragung 
des Kreditrisikos der zuvor genannten Vermögenswerte 
zum Gegenstand haben. 

b) Verwendungszweck 

Derivative Finanzinstrumente sind Teil der Anlagestrategie 
des Kapitalanlagefonds und können zudem auch zu Absi-
cherungszwecken eingesetzt werden. 

c) Risikomanagement 

Die Kapitalanlagegesellschaft hat ein Risikomanagement-
verfahren zu verwenden, das es ihr ermöglicht, das mit den 
Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen 
Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fondsvermögens jederzeit 
zu überwachen und zu messen. Sie hat ferner ein Verfah-
ren zu verwenden, das eine präzise und unabhängige Be-
wertung des jeweiligen Wertes der OTC-Derivate erlaubt. 
Die Kapitalanlagegesellschaft hat im Einvernehmen mit der 
Depotbank, der FMA entsprechend dem von dieser festge-
legten Verfahren für jeden von ihr verwalteten Kapitalanla-
gefonds die Arten der Derivate im Fondsvermögen, die mit 
den jeweiligen Basiswerten verbundenen Risiken, die An-
lagegrenzen und die verwendeten Methoden zur Messung 
der mit den Derivategeschäften verbundenen Risiken mit-
zuteilen. 

Das mit den Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf den 
Gesamtnettowert des Fondsvermögens nicht überschrei-
ten. Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert 
der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktfluktuatio-
nen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. 
Ein Kapitalanlagefonds darf als Teil seiner Anlagestrategie 
innerhalb der für das Underlying geltenden spezifischen 
Anlagegrenzen der Fondsbestimmungen und des Invest-
mentfondsgesetzes Anlagen in Derivaten tätigen, sofern 
das Gesamtrisiko der Basiswerte diese spezifischen Anla-
gegrenzen nicht überschreitet. 

Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines Kapitalanlagefonds 
mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

1. wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne der 
Richtlinie 2002/12/EG ist, 10 v.H. des Fondsver-
mögens, 

2. ansonsten 5 v.H. des Fondsvermögens. 

Anlagen eines Kapitalanlagefonds in indexbasierten Deri-
vaten werden im Hinblick auf die spezifischen Anlage-
grenzen nicht berücksichtigt. Ist ein Derivat in ein Wert-
papier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet, so muss 

es hinsichtlich der Einhaltung der zuvor genannten Vor-
schriften berücksichtigt werden. 

d) Gesamtrisiko 

VAR-Ansatz 

Die Kapitalanlagegesellschaft wendet für die Risikoberech-
nung den Value-at-Risk (VAR) - Approach an. Der Value-
at-Risk gibt Auskunft über den maximal zu erwartenden 
Verlust, den ein Portfolio mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit (Konfidenz) während eines bestimmten Zeitraumes 
(Haltedauer) erleiden kann. Bei der Berechnung werden 
folgende Parameter herangezogen: 

1. Konfidenzintervall von 99%  

2. Halteperiode von 10 Tagen  

3. ein effektiver historischer Beobachtungszeitraum, der 
bei der Berechnung der Volatilitäten zugrunde gelegt 
wird, von zumindest einem Jahr. Im Fall der Abwei-
chung von der Gleichgewichtung darf der gewichtete 
Durchschnitt die Zeitdauer von sechs Monaten nicht 
unterschreiten. 

In der Kapitalanlagegesellschaft kommt dabei der Vari-
anz/Kovarianz-Ansatz zum Einsatz. 

Neben den VAR-Berechnungen werden risikoadäquate 
Stresstests durchgeführt. Backtesting gibt Auskunft über 
die Prognosegüte des Modells. 

Der zuordenbare Risikobetrag für das Marktrisiko des Kapi-
talanlagefonds wird anhand des absoluten Risikowertes 
(absoluter VAR) des Portfolios ermittelt und ist mit 20 % 
des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens beschränkt. 
Die Festlegung der absoluten VaR-Grenze erfolgt auf Basis 
einer Evaluierung des gesamten Anlageprozesses. 

Sofern § 15 der Besonderen Fondsbestimmungen dieses 
Kapitalanlagefonds den Einsatz von Derivaten zu Spekula-
tionszwecken erlaubt, darf die Kapitalanlagegesellschaft 
den Investitionsgrad dieses Kapitalanlagefonds über den 
Einsatz von Derivaten im Rahmen der im InvFG zulässigen 
Grenzen steigern (Leverage).  

Auf Basis historischer Daten (letztes Rechnungsjahr des Ka-
pitalanlagefonds) ist durch den Einsatz von Derivaten kein 
Hebel zu erwarten. Gemäß Fondsbestimmungen kann der 
maximale Hebel durch den Einsatz von Derivaten, unter Be-
rücksichtigung der Aufnahme von kurzfristigen Krediten, bis 
zu 110 % des Fondsvermögens betragen. 
 
VI) Pensionsgeschäfte 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, für Rechnung 
des Kapitalanlagefonds innerhalb der Veranlagungs-
grenzen des Investmentfondsgesetzes Vermögens-
gegenstände mit der Verpflichtung des Verkäufers, diese 
Vermögensgegenstände zu einem im Vorhinein bestimm-
ten Zeitpunkt und zu einem im Vorhinein bestimmten Preis 
zurückzunehmen, für das Fondsvermögen zu kaufen. 

Das bedeutet, dass die für den Fonds relevante Ausstat-
tung der "in Pension genommenen" Vermögens-
gegenstände von der jeweiligen Basisausstattung differie-
ren können. So kann z.B. die Verzinsung, Laufzeit und 
Kauf- und Verkaufskurs deutlich vom unterlegten Vermö-
gensgegenstand abweichen. Das Marktrisiko wird dadurch 
ausgeschaltet. 

VII) Wertpapierleihe 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranla-
gungsgrenzen des Investmentfondsgesetzes berechtigt, 
Wertpapiere bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens im Rah-
men eines anerkannten Wertpapierleihesystems an Dritte 
befristet unter der Bedingung zu übereignen, dass der Drit-
te verpflichtet ist, die übereigneten Wertpapiere nach Ab-
lauf einer im Vorhinein bestimmten Leihdauer wieder zu-
rück zu übereignen. 
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Die dafür vereinnahmten Prämien stellen eine zusätzliche 
Ertragskomponente dar. 

16. Bewertungsgrundsätze 

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Ge-
samtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Er-
trägnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des 
Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der 
zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und 
Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehö-
renden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderun-
gen und sonstigen Rechte, abzüglich Verbindlichkeiten, von 
der Depotbank zu ermitteln. Bei der Ermittlung der Kurswerte 
werden die letztbekannten Börsekurse bzw. Preiserstellun-
gen zugrunde gelegt. 
 
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermit-
telt: 
 
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse 

oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder 
gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage 
des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. 

 
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an 

einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt 
wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an 
einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt no-
tiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen 
Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die 
Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf 
Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere aner-
kannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 

17. Ermittlung der Verkaufs- oder Ausgabe- und der 
Auszahlungs- oder Rücknahmepreise der Anteile, 
insbesondere: 

— Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser 
Preise 

— Angaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der 
Rücknahme oder Auszahlung der Anteile ver-
bundenen Kosten 

— Angaben von Art, Ort und Häufigkeit der Veröf-
fentlichung dieser Preise. 

Ausgabeaufschlag 

Bei Festsetzung des Ausgabeaufschlages wird zur Abgel-
tung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag hinzu-
gerechnet, der in Punkt 10. ersichtlich ist. Dieser Ausgabe-
aufschlag kann bei nur kurzer Anlagedauer die Performance 
reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Aus diesem Grund 
empfiehlt sich bei dem Erwerb von Investmentanteilscheinen 
eine längere Anlagedauer. 

Rundung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 

Der Ausgabepreis wird gemäß Punkt 10. aufgerundet. Der 
Rücknahmepreis wird gemäß Punkt 11. abgerundet. 

Art, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung der Ausga-
be- und Rücknahmepreise 

Der Wert eines Anteiles, der Ausgabe- und Rücknahmepreis 
wird börsetäglich von der Depotbank ermittelt und in einer 
hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung mit 
Erscheinungsort im Inland (Österreich) und in elektronischer 
Form auf der Internet-Seite der emittierenden Kapitalanlage-
gesellschaft und/oder in der Investmentfondsbeilage zum 
Kursblatt der Wiener Börse veröffentlicht. 

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Depot-
bank oder der Erwerb der Anteile bei einer der im Anhang 
angeführten Vertriebsstellen (Zahl- und Einreichstellen) er-
folgt ohne Berechnung zusätzlicher Kosten mit Ausnahme 

der Berechnung des Ausgabeaufschlags bei Ausgabe von 
Anteilscheinen. Bei Rücknahme der Anteilscheine ist kein 
Rücknahmeabschlag zu bezahlen.  

Werden die Anteilscheine bei Dritten zurückgegeben, so 
können Kosten bei der Rücknahme von Anteilscheinen anfal-
len. 

18. Angaben über die Methode, die Höhe und die Be-
rechnung der zu Lasten des Kapitalanlagefonds ge-
henden Vergütungen für die Kapitalanlage-
gesellschaft, die Depotbank oder Dritte und der 
Unkostenerstattungen an die Kapitalanlage-
gesellschaft, die Depotbank oder Dritte durch den 
Kapitalanlagefonds. 

Verwaltungskosten 

Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für ihre Verwaltungs-
tätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 
2 v.H. des Fondsvermögens, die aufgrund der Monatsend-
werte anteilig errechnet wird. Mit dieser Vergütung sind auch 
die Verwaltungsaufwendungen des Mechanismus der Garan-
tie abgegolten. 

Für die im Kapitalanlagefonds enthaltenen Subfonds können 
Verwaltungsgebühren bis zu 0,59 % p.a. verrechnet werden. 

Sonstige Kosten 

Neben den der Kapitalanlagegesellschaft zustehenden Ver-
gütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
Kapitalanlagefonds: 

a) Transaktionskosten 

Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds 
entstehen, sofern sie nicht bereits im Rahmen der 
Transaktionskostenabrechnung über den Kurs berück-
sichtigt wurden. 

b) Kosten für den Wirtschaftsprüfer 

Die Höhe der Vergütung an den Wirtschaftsprüfer ist 
abhängig von der im Rechnungsjahr gebuchten Ver-
waltungsgebühr des Kapitalanlagefonds. Diese Kosten 
sind in der Total Expense Ratio (TER) enthalten, die im 
vereinfachten Verkaufsprospekt unter dem Punkt 3.3. 
näher erläutert wird. 

c) Publizitätskosten 

Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Zu-
sammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung 
von gesetzlich vorgesehenen Informationen gegenüber 
Anteilsinhabern im In- und Ausland entstehen. Weiters 
können sämtliche durch die Aufsichtsbehörden ver-
rechnete Kosten dem Kapitalanlagefonds angelastet 
werden, wenn Änderungen (insb. der Fondsbestim-
mungen, Verkaufsprospekt) notwendig sind, weil sich 
gesetzliche Bestimmungen geändert haben. Diese 
Kosten sind in der Total Expense Ratio (TER) enthal-
ten, die im vereinfachten Verkaufsprospekt unter dem 
Punkt 3.3. näher erläutert wird. 

d) Kosten für Konten und Depots des Kapitalanlagefonds 
(Wertpapierdepotgebühren) 

Dem Kapitalanlagefonds werden von der Depotbank 
bankübliche Depotgebühren, Kosten für Kuponinkasso, 
ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die 
Verwaltung ausländischer Wertpapiere im Ausland an-
gelastet. Diese Kosten sind in der Total Expense Ratio 
(TER) enthalten, die im vereinfachten Verkaufsprospekt 
unter dem Punkt 3.3. näher erläutert wird. 

e) Depotbankgebühr 

Die Depotbank erhält für die Führung der Fondsbuch-
haltung, die tägliche Bewertung des Kapitalanlagefonds 
und die Preisveröffentlichung eine monatliche Abgel-
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tung. Diese Kosten sind in der Total Expense Ratio 
(TER) enthalten, die im vereinfachten Verkaufsprospekt 
unter dem Punkt 3.3. näher erläutert wird. 

Im aktuellen Rechenschaftsbericht finden Sie im Kapitel 
„Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“ 
unter dem Punkt 2 „Fondsergebnis“ die oben beschriebe-
nen Aufwendungen zahlenmäßig dargestellt. 

Vorteile 

Die KAG weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwal-
tungstätigkeit für den Kapitalanlagefonds sonstige geld-
werte Vorteile (z.B. für Broker Research, Finanzanalysen, 
Markt- und Kursinformationssysteme) im Einklang mit den 
geltenden Qualitätsstandards der österreichischen In-
vestmentfondsbranche ausschließlich dann vereinnahmt, 
wenn sie im Interesse der Anteilsinhaber eingesetzt wer-
den. 

Die KAG darf aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr 
Rückvergütungen gewähren. Die Gewährung von derarti-
gen Rückvergütungen führt nicht zu einer Mehrbelastung 
des Fonds mit zusätzlichen Kosten.  

Von Dritten geleistete Rückvergütungen werden nach Ab-
zug angemessener Aufwandsentschädigungen an den 
Kapitalanlagefonds weitergeleitet und im Rechenschafts-
bericht ausgewiesen. 

19. Externe Beratungsfirmen oder Anlageberater. 

Als Anlageberater wurde die Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Wien, von der 
Kapitalanlagegesellschaft bestellt.  

Als Garantiegeber wurde die Österreichische Volksbanken–
Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Wien, von der 
Kapitalanlagegesellschaft bestellt. 

Es entstehen dadurch den Anteilsinhabern keine über die in 
§ 25 der Besonderen Fondsbestimmungen angeführten hi-
nausgehenden Kosten. 

20. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Kapital-
anlagefonds – diese Angaben können entweder im 
Prospekt enthalten oder diesem beigefügt werden. 

Siehe Punkt 2.3.1. des vereinfachten Verkaufsprospektes. 

21. Profil des typischen Anlegers, für den der Kapital-
anlagefonds konzipiert ist. 

Siehe Punkt 2.4. des vereinfachten Verkaufsprospektes. 

22. Etwaige Kosten oder Gebühren mit Ausnahme der 
unter Z 17 genannten Kosten, aufgeschlüsselt nach 
denjenigen, die vom Anteilsinhaber zu entrichten 
sind und denjenigen, die aus dem Sondervermögen 
des Kapitalanlagefonds zu zahlen sind. 

Siehe Punkt 3.3. des vereinfachten Verkaufsprospektes. 
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ABSCHNITT III 

ANGABEN ÜBER DIE DEPOTBANK 

1. Firma, Rechtsform; Sitz und Ort der Hauptver-
waltung, wenn dieser nicht mit dem Gesellschafts-
sitz zusammenfällt. 

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 
14-16, 1090 Wien. 

Firmenbuchnummer: 116476 p 
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

2. Haupttätigkeit und Aufgaben der Depotbank 

Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft hat ge-
mäß Bescheid vom 29.04.2009 GZ FMA-IF25 8266/0001-
INV/2009 der Finanzmarktaufsicht die Funktion der Depot-
bank übernommen. Die Bestellung und der Wechsel der De-
potbank bedürfen der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht. 
Sie darf nur erteilt werden, wenn anzunehmen ist, dass das 
Kreditinstitut die Erfüllung der Aufgaben einer Depotbank 
gewährleistet. Die Bestellung und der Wechsel der Depot-
bank sind zu veröffentlichen; die Veröffentlichung hat den 
Bewilligungsbescheid anzuführen.  

Die Depotbank ist Kreditinstitut nach österreichischem 
Recht. Ihre Haupttätigkeit ist das Giro-, Einlagen- und Kre-
ditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. 
 
Ihr obliegt gemäß Investmentfondsgesetz die Verwahrung 
der Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds sowie die Füh-

rung der Konten und Depots des Fonds und sie hat dabei 
insbesondere zu gewährleisten, dass ihr bei Geschäften, die 
sich auf das Vermögen des Investmentfonds beziehen, der 
Gegenwert unverzüglich übertragen wird und die Erträge des 
Investmentfonds gemäß den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes und den Fondsbestimmungen verwendet werden. 
 
Weiters werden folgende Aufgaben von der Depotbank 
übernommen: 
 

- Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich 
Steuererklärungen) 

- Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschrif-
ten 

- Gewinnausschüttung auf Basis der Beschlussfas-
sung der Verwaltungsgesellschaft 

- Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
- Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der 

Zertifikate) 
 
Die der Kapitalanlagegesellschaft nach den Fondsbestim-
mungen für die Verwaltung zustehende Vergütung und der 
Ersatz für die mit der Verwaltung zusammenhängenden 
Aufwendungen sind von der Depotbank zu Lasten der für 
den Fonds geführten Konten zu bezahlen. Die Depotbank 
darf die ihr für die Verwahrung der Wertpapiere des Fonds 
und für die Kontenführung zustehende Vergütung dem 
Fonds anlasten. Bei diesen Maßnahmen kann die Depotbank 
nur auf Grund eines Auftrages der Kapitalanlagegesellschaft 
handeln. 
 

 

  

Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft 
mit beschränkter Haftung 

 

 

 

 

  Günter Toifl Ulrike Günther 
  Geschäftsführung Prokurist 
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ANHANG 

1. Angaben über die Geschäftsführung 

siehe Abschnitt I Punkt 3 

2. Aufsichtsrat, Stammkapital 

siehe Abschnitt I Punkt 3 und Punkt 4 

3. Gesellschafter 

siehe Abschnitt I Punkt 6 

4. Vertriebsstellen (Zahl- und Einreichstellen) 

Zahl-, und Einreichstellen in Bezug auf den Garantie-Spar-
Fonds sind in Österreich: 

die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien, 
sowie sämtliche im österreichischen Volksbankensektor 
zusammengefassten Kreditinstitute. 

Zahl-, und Einreichstellen außerhalb Österreichs: Siehe 
Punkt 1.6 des vereinfachten Verkaufsprospektes. 

5. Börsen und Märkte, an denen Wertpapiere erworben 
werden dürfen 

siehe Fondsbestimmungen – Anhang zu § 16 

6. Fondsbestimmungen des Fonds, für die der Ver-
kaufsprospekt Gültigkeit hat 

siehe Fondsbestimmungen 
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Fondsbestimmungen für den  
Garantie-Spar-Fonds,  
Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG 

ALLGEMEINE FONDSBESTIMMUNGEN 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anteilsinhabern und 
der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (nachstehend "Kapi-
talanlagegesellschaft" genannt) für den von der Kapitalanlagegesellschaft 
verwalteten Kapitalanlagefonds, die nur in Verbindung mit den für den je-
weiligen Kapitalanlagefonds aufgestellten besonderen Fondsbestimmungen 
gelten: 

§ 1 Grundlagen 

Die Kapitalanlagegesellschaft unterliegt den Vorschriften des österreichischen In-
vestmentfondsgesetzes 1993 in der jeweils geltenden Fassung (nachstehend 
„InvFG“ genannt). 

§ 2 Miteigentumsanteile 

1. Das Miteigentum an den zum Kapitalanlagefonds gehörigen Vermögens-
werten ist in gleiche Miteigentumsanteile zerlegt. Die Anzahl der Miteigen-
tumsanteile ist nicht begrenzt. 

2. Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wert-
papiercharakter verkörpert. Nach Maßgabe der besonderen Fondsbestim-
mungen können die Anteilscheine in mehreren Anteilscheingattungen aus-
gegeben werden. Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 De-
potgesetz in der jeweils geltenden Fassung) dargestellt. 

3. Jeder Erwerber eines Anteilscheines erwirbt in der Höhe der darin verbrief-
ten Miteigentumsanteile Miteigentum an sämtlichen Vermögenswerten des 
Kapitalanlagefonds. Jeder Erwerber eines Anteiles an einer Sammelurkun-
de erwirbt in der Höhe seines Anteiles an den in der Sammelurkunde ver-
brieften Miteigentumsanteilen Miteigentum an sämtlichen Vermögenswer-
ten des Kapitalanlagefonds. 

4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die 
Miteigentumsanteile teilen (splitten) und zusätzliche Anteilscheine an die 
Anteilsinhaber ausgeben oder die alten Anteilscheine in neue umtauschen, 
wenn sie zufolge der Höhe des errechneten Anteilswertes (§ 6) eine Tei-
lung der Miteigentumsanteile als im Interesse der Miteigentümer gelegen 
erachtet. 

§ 3 Anteilscheine und Sammelurkunden 

1. Die Anteilscheine lauten auf Inhaber. 

2. Die Sammelurkunden tragen die handschriftliche Unterfertigung eines Ge-
schäftsleiters oder eines dazu beauftragten Angestellten der Depotbank 
sowie die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften zweier Ge-
schäftsleiter der Kapitalanlagegesellschaft. 

§ 4 Verwaltung des Kapitalanlagefonds 

1. Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, über die Vermögenswerte des 
Kapitalanlagefonds zu verfügen und die Rechte aus diesen Vermögenswer-
ten auszuüben. Sie handelt hierbei im eigenen Namen für Rechnung der 
Anteilsinhaber. Sie hat die Interessen der Anteilsinhaber und die Integrität 
des Marktes zu wahren, die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Geschäftsleiters im Sinne des § 84 Abs. 1 Aktiengesetz anzuwenden 
und die Bestimmungen des InvFG sowie die Fondsbestimmungen einzu-
halten. Die Kapitalanlagegesellschaft kann sich bei der Verwaltung des Ka-
pitalanlagefonds Dritter bedienen und diesen auch das Recht überlassen, 
im Namen der Kapitalanlagegesellschaft oder im eigenen Namen für Rech-
nung der Anteilsinhaber über die Vermögenswerte zu verfügen. 

2. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds 
weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürg-
schafts- oder einem Garantievertrag eingehen. 

3. Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds dürfen außer in den - laut den 
besonderen Fondsbestimmungen - vorgesehenen Fällen nicht verpfändet 
oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden. 

4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds 
keine Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder andere Finanzanlagen ge-
mäß §§ 20 und 20a InvFG verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsab-
schlusses nicht zum Fondsvermögen gehören. 

§ 5 Depotbank 

Die im Sinne des § 23 InvFG bestellte Depotbank (§ 13) führt die Depots und Kon-
ten des Kapitalanlagefonds und übt alle übrigen ihr im InvFG sowie in den Fonds-
bestimmungen übertragenen Funktionen aus. 
§ 6 Ausgabe und Anteilswert 

1. Die Ausgabe von Anteilen hat gemäß § 20a Abs. 3 InvFG zumindest ein-
mal im Kalendervierteljahr zu erfolgen. Beim Garantie-Spar-Fonds erfolgt 
die Ausgabe von Anteilen börsetäglich. 

2. Die Depotbank hat den Wert eines Anteils (Anteilswert) für jede Anteil-
scheingattung jedes Mal dann zu errechnen und den Ausgabepreis und 
Rücknahmepreis (§ 7) zu veröffentlichen, wenn eine Ausgabe oder eine 
Rücknahme der Anteile stattfindet, mindestens aber einmal im Monat. Der 
Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Ka-
pitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. 
Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurs-
werte, der zu ihm gehörigen Wertpapiere und Bezugsrechte zuzüglich des 
Wertes der zum Kapitalanlagefonds gehörenden Geldmarktinstrumente 
und Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen 
Rechte, abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Der 
Ermittlung der Kurswerte werden gemäß § 7 Abs. 1 InvFG die letztbekann-
ten Börsekurse bzw. Preisfeststellungen zugrunde gelegt. 

3. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Auf-
schlages pro Anteil zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft. Der 
sich ergebende Preis wird aufgerundet. Die Höhe dieses Aufschlages bzw. 
der Rundung ist in den besonderen Fondsbestimmungen (§ 23) angeführt. 

4. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden gemäß § 18 InvFG 
iVm § 10 Abs. 3 Kapitalmarktgesetz (KMG) für jede Anteilscheingattung in 
einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung mit Erschei-
nungsort im Inland (Österreich) und in elektronischer Form auf der Internet-
Seite der emittierenden Kapitalanlagegesellschaft und/oder in der Invest-
mentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Börse veröffentlicht. 

§ 7 Rücknahme 

1. Die Rücknahme von Anteilen hat gemäß § 20a Abs. 3 InvFG zumindest 
einmal im Kalendervierteljahr zu erfolgen. Beim Garantie-Spar-Fonds er-
folgt die Rücknahme von Anteilen börsetäglich. 

2. Auf Verlangen eines Anteilsinhabers ist diesem sein Anteil an dem Kapital-
anlagefonds zum jeweiligen Rücknahmepreis auszuzahlen, und zwar ge-
gebenenfalls gegen Rückgabe des Anteilscheines, der noch nicht fälligen 
Erträgnisscheine und des Erneuerungsscheines. 

3. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Wert eines Anteiles, abzüglich 
eines Abschlages und/oder einer Abrundung, soweit dies in den besonde-
ren Fondsbestimmungen (§ 23) angeführt ist. Die Auszahlung des Rück-
nahmepreises sowie die Errechnung und Veröffentlichung des Rücknah-
mepreises gemäß § 6 kann unter gleichzeitiger Mitteilung an die Finanz-
marktaufsicht und entsprechender Veröffentlichung gemäß § 10 vorüber-
gehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermögenswerten des Kapital-
anlagefonds sowie vom Eingang des Verwertungserlöses abhängig ge-
macht werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies unter 
Berücksichtigung berechtigter Interessen der Anteilsinhaber erforderlich er-
scheinen lassen. Die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteilscheine 
ist dem Anleger ebenfalls gemäß § 10 bekannt zu geben. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Kapitalanlagefonds 5 v.H. 
oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, de-
ren Bewertungskurse aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situati-
onen ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen 
Werten entsprechen. 

4. Sofern im Fondsvermögen Anteile an Organismen für gemeinsame Anla-
gen gehalten werden, behält sich die Kapitalanlagegesellschaft vor, die 
Rücknahme entsprechend den Abrechnungsmodalitäten dieser Organis-
men für gemeinsame Anlagen auf bestimmte Rücknahmetermine einzu-
schränken, wobei zumindest ein Rücknahmetermin je Kalendervierteljahr 
gewährleistet sein muss. 

§ 8 Rechnungslegung 

1. Innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres des Kapital-
anlagefonds veröffentlicht die Kapitalanlagegesellschaft einen gemäß § 12 
InvFG erstellten Rechenschaftsbericht. 

2. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten sechs Monate des 
Rechnungsjahres des Kapitalanlagefonds veröffentlicht die Kapitalanlage-
gesellschaft einen gemäß § 12 InvFG erstellten Halbjahresbericht. 

3. Der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht werden in der Kapital-
anlagegesellschaft und in der Depotbank zur Einsicht aufgelegt. 

§ 9 Behebungszeit für Erträgnisanteile 

Der Anspruch der Anteilsinhaber auf Herausgabe der Erträgnisanteile verjährt nach 
Ablauf von fünf Jahren. Solche Erträgnisanteile sind nach Ablauf der Frist als Er-
trägnisse des Kapitalanlagefonds zu behandeln. 
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§ 10 Veröffentlichung 

Auf alle die Anteilscheine betreffenden Veröffentlichungen - ausgenommen die 
Verlautbarung der gemäß § 6 ermittelten Werte - findet § 10 Abs. 3 und Abs. 4 
KMG Anwendung.  
Die Veröffentlichungen können entweder  
- durch vollständigen Abdruck im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder  

- indem Exemplare dieser Veröffentlichung in der Kapitalanlagegesellschaft 
und den Zahlstellen in ausreichender Zahl und kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden, und das Erscheinungsdatum und die Abholstellen im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht wurden, oder  

- gemäß § 10 Abs. 3 Z 3 KMG in elektronischer Form auf der Internet-Seite 
der emittierenden Kapitalanlagegesellschaft 

erfolgen. 

Die Mitteilung gemäß § 10 Abs. 4 KMG erfolgt im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
oder in einer Zeitung mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet. 

Für Prospektänderungen gemäß § 6 Abs. 2 InvFG kann die Mitteilung gemäß § 10 
Abs. 4 KMG auch lediglich in elektronischer Form auf der Internetseite der emittie-
renden Kapitalanlagegesellschaft erfolgen. 

§ 11 Änderung der Fondsbestimmungen 

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Fondsbestimmungen mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates und mit Zustimmung der Depotbank ändern. Die Änderung bedarf 
ferner der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht. Die Änderung ist zu veröffentli-
chen. Sie tritt mit dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, frühestens aber 
drei Monate nach der Veröffentlichung in Kraft. 

§ 12 Kündigung und Abwicklung 

1. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Verwaltung des Kapitalanlagefonds 
nach Einholung der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten (§ 14 Abs. 1 InvFG) 
bzw. sofern das Fondsvermögen EUR 1.150.000,- unterschreitet, ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10) 
kündigen (§ 14 Abs. 2 InvFG). Eine Kündigung gemäß § 14 Abs. 2 InvFG 
ist während einer Kündigung gemäß § 14 Abs. 1 InvFG nicht zulässig. 

2. Endet das Recht der Kapitalanlagegesellschaft zur Verwaltung des Kapital-
anlagefonds, so wird die Verwaltung oder Abwicklung nach den diesbezüg-
lichen Bestimmungen des InvFG erfolgen. 

§ 12a Zusammenlegung oder Übertragung von Fondsvermögen 

Die Kapitalanlagegesellschaft kann das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds 
unter Einhaltung von § 3 Abs. 2 bzw. § 14 Abs. 4 InvFG mit Fondsvermögen ande-
rer Kapitalanlagefonds zusammenlegen oder das Fondsvermögen des Kapitalan-
lagefonds auf Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds übertragen bzw. 
Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds in das Fondsvermögen des Kapitalan-
lagefonds übernehmen. 

 

BESONDERE FONDSBESTIMMUNGEN 

für den Garantie-Spar-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG (nachste-
hend „Kapitalanlagefonds“). Der Kapitalanlagefonds entspricht nicht der Richtlinie 
85/611/EWG. 

§ 13 Depotbank 

Depotbank ist die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien. 

§ 14 Zahl- und Einreichstellen, Anteilscheine 

1. Zahl- und Einreichstellen für die Anteilscheine und Erträgnisscheine sind 
die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien, und sämtliche 
hiefür berechtigte, im österreichischen Volksbankensektor zusammenge-
fasste Kreditinstitute. 

2. Für den Kapitalanlagefonds werden Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-
Abzug über einen Anteil ausgegeben. Die Anteilscheine werden in Sam-
melurkunden dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt 
werden. 

3. Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt werden, erfolgt die 
Gutschrift der Auszahlungen gemäß § 27 durch das jeweils für den Anteils-
inhaber depotführende Kreditinstitut. 

§ 15 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze 

1. Für den Kapitalanlagefonds dürfen nach Maßgabe der §§ 4, 20, 20a und 
21 InvFG und der §§ 16ff der Fondsbestimmungen alle Arten von Wertpa-
pieren, Geldmarktinstrumenten und anderen liquiden Finanzanlagen er-
worben werden, sofern dadurch dem Grundsatz der Risikostreuung Rech-
nung getragen wird und die berechtigten Interessen der Anteilsinhaber 
nicht verletzt werden. 

2. Für den Kapitalanlagefonds werden die verschiedenen Vermögenswerte 
nach folgenden Veranlagungsgrundsätzen ausgewählt: 

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen 
Instrumenten) 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne von Einzeltitel bis 
zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. 

Geldmarktinstrumente 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Geldmarktinstrumente gemäß § 15a 
dieser Fondsbestimmungen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erwor-
ben werden. 

Anteile an Kapitalanlagefonds 

Anteile anderer Kapitalanlagefonds gemäß § 17 dieser Fondsbestimmun-
gen dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. 

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 
mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten in EUR oder in eine andere 
frei konvertierbare Währung bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens gehalten 
werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. 

derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-
Derivative) 

Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung grundsätzlich 
verwendet. 

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Anteile an Organismen für gemeinsame 
Anlagen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG bis zu 100 v.H. des Fondsvermö-
gens erworben werden. 

Anteile an Immobilienfonds 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Anteile an Immobilienfonds gemäß 
§ 20a Abs. 1 Z 4 InvFG bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens erworben 
werden. 

3. Werden für den Kapitalanlagefonds Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-
te erworben in die ein Derivat eingebettet ist, so hat dies die Kapitalanlage-
gesellschaft hinsichtlich der Einhaltung der §§ 19 und 19a zu berücksichti-
gen. Anlagen eines Kapitalanlagefonds in indexbasierten Derivaten werden 
bei den Anlagegrenzen des § 20 Abs. 3 Z 5, 6, 7 und 8d InvFG nicht be-
rücksichtigt. 

4. Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien oder Geldmarktinstrumente und 
von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten 
anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens zuläs-
sig. 

5. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat ein-
schließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von in-
ternationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein 
oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, 
dürfen zu mehr als 35 v.H. erworben werden, sofern die Veranlagung des 
Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, 
wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fonds-
vermögens nicht überschreiten darf. 
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§ 15a Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

Wertpapiere sind  

a) Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere, 

b) Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, 

c) alle anderen marktfähigen Finanzinstrumente (zB. Bezugsrechte), die zum 
Erwerb von Finanzinstrumenten im Sinne des InvFG durch Zeichnung oder 
Austausch berechtigen, mit Ausnahme der in § 21 InvFG genannten Tech-
niken und Instrumente.  

Für die Qualifikation als Wertpapier müssen die Kriterien des § 1a Abs. 3 InvFG 
vorliegen. 

Wertpapiere schließen zudem im Sinn des § 1a Abs. 4 InvFG  

1. Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Investmentgesellschaft oder 
eines Investmentfonds,  

2. Anteile an geschlossenen Fonds in Vertragsform, 

3. Finanzinstrumente nach § 1a Abs. 4 Z 3 InvFG 

ein. 

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt 
gehandelt werden, liquide sind, deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann 
und die die Voraussetzungen gemäß § 1a Abs. 5 bis 7 InvFG erfüllen. 

§ 15b Garantie der Österreichische Volksbanken-AG 

Die Österreichische Volksbanken–Aktiengesellschaft, Wien, garantiert der Kapi-
talanlagegesellschaft auf Rechnung des Kapitalanlagefonds gemäß gesonderter 
vertraglicher Vereinbarung 80 % jenes höchsten Anteilswerts des Kapitalanlage-
fonds, der erzielt und gemäß § 6 berechnet wurde. Nähere Informationen sind in 
den Verkaufsprospekten des Kapitalanlagefonds beschrieben. 

§ 16 Börsen und organisierte Märkte 

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie 

- an einem geregelten Markt gemäß § 2 Z.37 BWG notiert oder ge-
handelt werden oder  

- an einem anderen anerkannten, geregelten für das Publikum offe-
nen und ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt eines 
Mitgliedstaates gehandelt werden oder 

- an einer im Anhang angeführten Börse eines Drittstaates amtlich 
notieren oder  

- an einem im Anhang angeführten anderen anerkannten, geregel-
ten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionieren-
den Wertpapiermarkt eines Drittstaates gehandelt werden, oder 

- die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die 
Zulassung zur amtlichen Notierung oder zum Handel an einer der 
vorgenannten Börsen oder zum Handel an einem der vorgenannten 
anderen Märkte beantragt wird und die Zulassung spätestens bin-
nen eines Jahres ab Beginn der Ausgabe der Wertpapiere erfolgt. 

2. Nicht auf einem geregelten Markt gehandelte, frei übertragbare Geldmarkt-
instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liqui-
de sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, über die 
angemessene Informationen vorliegen, einschließlich solcher Informatio-
nen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage in solche In-
strumente verbundenen Kreditrisiken ermöglichen, können für den Kapital-
anlagefonds erworben werden, sofern die Emission oder der Emittent 
selbst den Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unter-
liegt und entweder 

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft 
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates, der Europäischen Zent-
ralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investiti-
onsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, 
einem Gliedstaat der Föderation, oder von einer internationalen 
Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein 
Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden, oder 

- von Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere an den 
unter Z 1 - ausgenommen Neuemissionen - bezeichneten geregel-
ten Märkten gehandelt werden, oder 

- von einem Institut begeben oder garantiert werden, das gemäß den 
im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unter-
stellt ist, oder von einem Institut begeben oder garantiert werden, 
welches Aufsichtsbestimmungen unterliegt und diese einhält, die 
nach Auffassung der Finanzmarktaufsicht mindestens so streng 
sind wie die des Gemeinschaftsrechts, oder 

- von anderen Emittenten begeben werden, die einer Kategorie an-
gehören, die von der Finanzmarktaufsicht zugelassen wurde, so-
fern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anle-
gerschutz gelten, die gleichwertig sind, und sofern es sich bei dem 
Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital 
von mindestens EUR 10 Mio. handelt, das seinen Jahresabschluss 
nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröf-

fentlicht, oder um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer 
eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Un-
ternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig 
ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der in Unternehmens-, 
Gesellschafts- oder Vertragsform die wertpapiermäßige Unterle-
gung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank 
eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll; die Kreditlinie hat durch 
ein Finanzinstitut gesichert zu sein, das selbst die in Z. 2 3. Punkt 
genannten Kriterien erfüllt. 

3. Insgesamt dürfen bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente, die nicht die Voraussetzungen der Z 1 und 2 erfül-
len, angelegt werden. 

§ 17 Anteile an Kapitalanlagefonds 

1. Anteile an ein und demselben Kapitalanlagefonds (= Kapitalanlagefonds 
und Investmentgesellschaften offenen Typs) gemäß § 20 Abs. 3 Z 8b 
InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen 
(OGAW), dürfen jeweils bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens erworben 
werden. 

2. Anteile an ein und demselben Kapitalanlagefonds gemäß § 20 Abs. 3 Z 8b 
und 8c InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG nicht 
erfüllen (OGA) und deren ausschließlicher Zweck es ist, 

- beim Publikum beschaffte Gelder für gemeinsame Rechnung nach 
dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen li-
quiden Finanzanlagen zu investieren, und 

- deren Anteile auf Verlangen der Anteilsinhaber unmittelbar oder 
mittelbar zu Lasten des Vermögens der Kapitalanlagefonds zu-
rückgenommen oder ausbezahlt werden, 

dürfen jeweils bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, so-
fern 

a) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer 
Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der Finanzmarktauf-
sicht derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und 
ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Be-
hörden besteht, und 

b) das Schutzniveau der Anteilsinhaber dem Schutzniveau der An-
teilsinhaber von Kapitalanlagefonds, die die Bestimmungen der 
Richtlinie 85/611/EWG erfüllen (OGAW), gleichwertig ist und insbe-
sondere die Vorschriften für eine getrennte Verwahrung des Son-
dervermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 
Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den 
Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, und 

c) die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- und Jahresbe-
richten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und 
die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Be-
richtszeitraum zu bilden. 

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus der Anteilsinhaber 
im Sinne der lit. b) sind die in § 3 der Informationen- und Gleichwertigkeits-
festlegungsverordnung (IG-FestV) idgF genannten Kriterien heranzuzie-
hen. 

3. Für den Kapitalanlagefonds dürfen auch Anteile an Kapitalanlagefonds er-
worben werden, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Kapitalanla-
gegesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 
Kapitalanlagegesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Be-
herrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung ver-
bunden ist. 

4. Anteile an ein und demselben Kapitalanlagefonds gemäß § 20a (Anderes 
Sondervermögen) dürfen jeweils bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens er-
worben werden, sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen 
Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10 v.H. des Fondsvermögens in 
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 
InvFG anlegen darf. 

§ 17a Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Anteile an Organismen für gemeinsame Anla-
gen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens 
und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie 

- nach dem Gesetz, der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den 
Grundsätzen der Risikostreuung veranlagt sind und 

- nicht den Anforderungen des § 20 Abs. 3 Z 8b und 8c InvFG entsprechen. 

Solche Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen auch in Anlagen investieren, 
die 

- nur beschränkt marktgängig sind, 

- hohen Kursschwankungen unterliegen, 

- begrenzte Risikostreuung aufweisen oder deren Bewertung erschwert ist, 
wobei 

- eine Nachzahlungspflicht für den Anleger nicht vorgesehen sein darf. 
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§ 17b Anteile an Immobilienfonds 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Anteile an Immobilienfonds gemäß 
§ 1 ImmoInvFG und Anteile an Immobilienfonds, die von einer Kapitalanlagegesell-
schaft mit Sitz im EWR verwaltet werden, insgesamt bis zu 20 v.H. des Fondsver-
mögens erworben werden und Anteile an ein und demselben Immobilienfonds ge-
mäß § 1 ImmoInvFG sowie Anteile an ein und demselben Immobilienfonds, der 
von einer Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz im EWR verwaltet wird, bis zu 10 v.H. 
des Fondsvermögens. Der Erwerb von Immobilienspezialfonds ist unzulässig.  

§ 18 Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 

Für den Kapitalanlagefonds dürfen Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder 
kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten in EUR oder in ei-
ne andere frei konvertierbare Währung bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens 
gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten und das Bankgutha-
ben ist der Höhe nach nicht begrenzt. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Be-
stimmungen insbesondere des § 20 Abs. 3 Z 8d InvFG darf maximal 20 v.H. des 
Fondsvermögens bei ein und demselben Kreditinstitut gehalten werden. 

§ 19 Derivate 

1. Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete Finanzinstrumente (Deriva-
te), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente erworben 
werden, die an einem der in § 16 genannten geregelten Märkten gehandelt 
werden, wenn es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne des 
§ 15a, oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
handelt, in die der Kapitalanlagefonds gemäß seinen Veranlagungs-
grundsätzen (§ 15) investieren darf. Mitumfasst sind auch Instrumente, die 
die Übertragung des Kreditrisikos der zuvor genannten Vermögenswerte 
zum Gegenstand haben. 

2. Das mit den Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf den Gesamtnettowert 
des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Berechnung des Risikos 
werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallsrisiko, künftige Markt-
fluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. 

3. Der Kapitalanlagefonds darf als Teil seiner Anlagestrategie Derivate inner-
halb der in § 20 Abs. 3 Z 5, 6, 7, 8a und 8d InvFG festgelegten Grenzen 
erwerben, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte diese Anlagegrenzen 
nicht überschreitet. 

§ 19a OTC-Derivate 

1. Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete Finanzinstrumente, die 
nicht an einer Börse gehandelt werden (OTC-Derivate), erworben werden, 
sofern 

a) es sich bei den Basiswerten um solche gemäß § 19 Z.1 handelt, 

b) die Gegenparteien einer Aufsicht unterliegende Institute der Kate-
gorien sind, die von der Finanzmarktaufsicht durch Verordnung zu-
gelassen wurden, 

c) die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewer-
tung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des Ka-
pitalanlagefonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert 
oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können und 

d) diese innerhalb der in § 20 Abs. 3 Z 5, 6, 7, 8a und 8d InvFG fest-
gelegten Grenzen veranlagt werden und das Gesamtrisiko der Ba-
siswerte diese Anlagegrenzen nicht überschreitet. 

2. Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines Kapitalanlagefonds mit OTC-
Derivaten darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a) wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut ist, 10 v.H. des Fondsver-
mögens, 

b) ansonsten 5 v.H. des Fondsvermögens. 

§ 19b Value at Risk 

Der zuordenbare Risikobetrag für das Marktrisiko, ermittelt  als Value-at-Risk – 
Wert von im Fonds getätigter Veranlagungen, ist auf maximal 20 % des Gesamt-
nettowertes des Fondsvermögens beschränkt (absoluter VAR). Die Festlegung der 
absoluten VaR-Grenze erfolgt auf Basis einer Evaluierung des gesamten Anlage-
prozesses. Nähere Details und Erläuterungen finden sich in den Verkaufsprospek-
ten. 

§ 20 Kreditaufnahme 

Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des Kapitalanlagefonds kurzfristi-
ge Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen. 

§ 21 Pensionsgeschäfte 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Kapitalanlagefonds 
innerhalb der Veranlagungsgrenzen des InvFG Vermögensgegenstände mit der 
Verpflichtung des Verkäufers, diese Vermögensgegenstände zu einem im Vorhin-
ein bestimmten Zeitpunkt und zu einem im Vorhinein bestimmten Preis zurückzu-
nehmen, für das Fondsvermögen zu kaufen. 

§ 22 Wertpapierleihe 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des InvFG 
berechtigt, Wertpapiere bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens im Rahmen eines 

anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet unter der Bedingung zu 
übereignen, dass der Dritte verpflichtet ist, die übereigneten Wertpapiere nach Ab-
lauf einer im Vorhinein bestimmten Leihdauer wieder zurück zu übereignen. 

§ 23 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme 

Die Berechnung des Anteilswertes gemäß § 6 erfolgt in EUR.  

Der Ausgabeaufschlag zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft beträgt 
bis zu 5 v.H. Für die Ermittlung des Ausgabepreises wird der sich ergebende Be-
trag auf den nächsten ganzen Cent aufgerundet. Der Rücknahmepreis ergibt sich 
aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten ganzen Cent. 

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Kapitalanlagege-
sellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend 
oder vollständig einzustellen. 

§ 24 Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr des Kapitalanlagefonds ist die Zeit vom 16. April bis 15. April 
des nächsten Kalenderjahres. 

§ 25 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen 

Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche 
Vergütung bis zu einer Höhe von 2 v.H. des Fondsvermögens, die aufgrund der 
Monatsendwerte errechnet wird. Mit dieser Vergütung sind auch die Verwaltungs-
aufwendungen des Mechanismus der Garantie abgegolten. 

Die Kapitalanlagegesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Ver-
waltung entstandenen Aufwendungen wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffent-
lichungen, Depotgebühren, Depotbankgebühren, Prüfungs-, Beratungs- und Ab-
schlusskosten. 

§ 26 Verwendung der Erträgnisse bei Ausschüttungsanteil-
scheinen 

nicht anwendbar 

§ 27 Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteil-
scheinen mit KESt-Abzug (Thesaurierer) 

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der 
Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 
15. Juli ein gemäß § 13 3. Satz InvFG ermittelter Betrag auszuzahlen, der zutref-
fendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteil-
scheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist. 

§ 27a Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteil-
scheinen ohne KESt-Abzug (Vollthesaurierer Inlands- und 
Auslandstranche) 

nicht anwendbar 

§ 27b Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteil-
scheinen ohne KESt-Abzug (Vollthesaurierer Auslands-
tranche) 

nicht anwendbar 

§ 28 Abwicklung 

Vom Nettoabwicklungserlös erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,5 v.H. des 
Fondsvermögens. 
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ANHANG ZU § 16 
Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisier-
ten Märkten 
1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den 

Mitgliedstaaten des EWR 

Nach Artikel 16 der Richtlinie 93/22/EWG (Wertpapierdienstleistungsrichtlinie) 
muss jeder Mitgliedstaat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märk-
te führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 
zu übermitteln.  

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Ver-
zeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.  

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmen-
te ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte “größeren Veränderungen unterwor-
fen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Ver-
zeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eine aktualisierte Fas-
sung auf ihrer offiziellen Internetsite zugänglich machen 

Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 

http://www.fma.gv.at/cms/site//attachments/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/geregelte_maer
kte_2008.pdf1 

im „Verzeichnis der Geregelten Märkte (pdf)“. 

1.2 Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte 
zu subsumieren: 

1.2.1  Finnland: OMX Nordic Exchange Helsinki 

1.2.2  Schweden: OMX Nordic Exchange Stockholm AB  

1.2.3 Luxemburg: Euro MTF Luxemburg 

1.3. Gemäß § 20 Abs. 3 Z 1 lit. b InvFG anerkannte Märkte in der EU: 

1.3.1  Großbritannien: London Stock Exchange Alternative In-
vestment Market (AIM) 

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des 
EWR 

2.1 Bosnien Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka 

2.2 Kroatien: Zagreb Stock Exchange  

2.3 Schweiz: SWX Swiss-Exchange 

2.4 Serbien und Montenegro: Belgrad 

2.5 Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National 
Market") 

2.6 Russland: Moskau (RTS Stock Exchange) 

3. Börsen in außereuropäischen Ländern 

3.1 Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 

3.2 Argentinien: Buenos Aires 

3.3 Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo 

3.4 Chile: Santiago 

3.5 China Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock 
Exchange 

3.6 Hongkong: Hongkong Stock Exchange 

3.7 Indien: Bombay 

3.8 Indonesien: Jakarta 

3.9. Israel: Tel Aviv 

3.10 Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, 
Niigata, Sapporo, Hiroshima 

3.11 Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal 

3.12 Korea: Seoul 

3.13 Malaysia: Kuala Lumpur 

3.14 Mexiko: Mexiko City 

3.15 Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auck-
land 

3.16 Philippinen: Manila 

3.17 Singapur: Singapur Stock Exchange 

3.18 Südafrika: Johannesburg 

3.19 Taiwan: Taipei 

3.20 Thailand: Bangkok 

                                            
1 Der Link kann durch die österr. Finanzmarktaufsicht (FMA) geändert werden. 
Den jeweils aktuellen Link finden Sie auf der Homepage der FMA: www.fma.gv.at, 
Anbieter, „Informationen zu Anbietern am österreichischen Finanzmarkt“, Börse, 
Übersicht, Downloads, Verzeichnis der Geregelten Märkte. 

3.21 USA: New York, American Stock Exchange 
(AMEX), New York Stock Exchange 
(NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Ex-
change, San Francisco/Pacific Stock Ex-
change, Philadelphia, Chicago, Boston, 
Cincinnati 

3.22 Venezuela: Caracas 

3.23 Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft 

4.1 Japan: Over the Counter Market 

4.2 Kanada: Over the Counter Market 

4.3 Korea: Over the Counter Market 

4.4 Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne eX-
change; Over the Counter Market der Mit-
glieder der International Securities Market 
Association (ISMA), Zürich 

4.5 USA  Over the Counter Market im NASDAQ-
System, Over the Counter Market (markets 
organised by NASD such as Over-the-
Counter Equity Market, Municipal Bond 
Market, Government Securities Market, 
Corporate Bonds and Public Direct Partici-
pation Programs) Over-the-Counter-Market 
for Agency Mortgage-Backed Securities 

5. Börsen mit Futures und Options Märkten 

5.1 Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

5.2 Australien: Australian Options Market, Australian Secu-
rities Exchange (ASX) 

5.3 Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mer-
cadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock 
Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 

5.4 Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd. 

5.5 Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo Interna-
tional Financial Futures Exchange, Tokyo 
Stock Exchange 

5.6 Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Ex-
change 

5.7 Korea: Korea Futures Exchange 

5.8 Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados 

5.9 Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange 

5.10 Philippinen: Manila International Futures Exchange 

5.11 Singapur: Singapore International Monetary Exchange 

5.12 Slowakei: RM-System Slovakia 

5.13 Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), 
South African Futures Exchange (SAFEX) 

5.14 Schweiz: EUREX 

5.15 Türkei: TurkDEX 

5.16 USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options 
Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, 
FINEX, Mid America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, 
Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Ex-
change, Boston Options Exchange (BOX)
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Die Kapitalanlagegesellschaft weist in Abstimmung mit der FMA darauf hin, dass mit 
01.09.2011 das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft tritt. Die in den Fondsbe-
stimmungen und Verkaufsprospekten genannten gesetzlichen Verweise beziehen sich 
auf das InvFG 1993, da die Fondsbestimmungen auf Basis der im Zulassungszeitpunkt 
geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 
 


